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Haxenfest To Go 2.0   
 Das Paket für Euren 

   Fußball EM-Terrassenabend 2.0 

 
Hallo liebe Feuerwehrfreunde, 

 
als letztes Jahr durch Corona die Idee geboren wurde ein „Haxenfest To Go“ zu 
veranstalten, konnte sich noch keiner von uns vorstellen, unser beliebtes Haxenfest 
auch im Jahr 2021 absagen zu müssen. 
Aus diesem Grund werden wir dieses Jahr nochmal ein „Haxenfest To Go 2.0“   
durchführen. Wir sind aber voller Hoffnung und davon überzeugt, dass wir 2022 
unser Haxenfest in gewohnter Weise am Gerätehaus Linden mit Euch zusammen 
feiern zu können. 
 
Aus dieser Situation heraus werden wir am Sa. den 19.6.2021 zw.17:00 – 18:00 Uhr 
einen Lieferservice anbieten, der die Pakete und ein wenig „Haxenfest-Feeling“ 
direkt zu Euch nach Hause bringt. 
(ABHOLUNG ist auch am Feuerwehrgerätehaus in Linden zwischen 17:00-18:00Uhr möglich) 

Es werden drei Pakete zur Auswahl angeboten, die ihr 
zur Lieferung oder Abholung vorbestellen müsst!!! 
(Liefergebiet: Linden, Krickenbach, Queidersbach, Horbach 
                          Vorbestellung bis einschl. 14.06.2021 möglich) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  
Schweinshaxen mit Kraut und Brot incl.   14,90€  (Anzahl:             ) 
2 Flaschen Bier und Schnaps + Fußball EM-Fanartikel 
 
Leberknödel mit Kraut, Soße und Brot incl.   13,90€  (Anzahl:             ) 
2 Flaschen Bier und Schnaps + Fußball EM-Fanartikel 
 
Portion Bratwürste mit Kraut    7,00€  (Anzahl:  ) 
 
Name : ____________________________________________________________ 
 
Anschrift: ____________________________________________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
      Vorbestellung per Mail:     bestellung@feuerwehr-linden.info
          Whats App 0176-20274590   
           / Anruf:              Oder Ihr trennt die Bestellung ab und  
          gebt sie einem Feuerwehrkollegen mit. 

                                                                Eure Feuerwehr Linden 24/7/365            
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Notrufe
Polizei .........................................................................110 + 9 22 90
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztliche  
Bereitschaftspraxis

Ärztliche Bereitschaftspraxis Kaiserslautern Westpfalz-Kli-
nikum Standort I, Hellmut-Hartet-Straße 1, 67655 Kaisers-
lautern, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl aus dem 
Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 0631)
Öffnungszeiten
Montag 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr
Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr
Mittwoch 14 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr
Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 7 Uhr
Freitag 16 Uhr bis Montag 7 Uhr
Feier- und Brückentag: Vorabend, 18:00 Uhr, bis Folge-
werktag, 07:00 Uhr
Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl, Nardinistraße 30, 
66849 Landstuhl, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl 
aus dem Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 
06371)
Öffnungszeiten
Mittwoch 14 Uhr bis 23 Uhr
Samstag 9 Uhr bis 23 Uhr
Sonntag 9 Uhr bis 23 Uhr
Feier- und Brückentag 9 Uhr bis 23 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende über-
nimmt:
22. und 23.5 2021: Herr Dr. Stephan Alles, Hauptstraße 
74a, 66882 Hütschenhausen, Tel.: 06372/2478
24.05.2021: Herr Dr. Georg Jacob, Opelstraße 1a, 
67661 Kaiserslautern, Tel.: 06301/793244
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der Augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.

(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)

Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke im Inter-
net: www.lak-rlp.de

Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 

Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere  
Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung

Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:

Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777

Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:

Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Dietmar Kaupp,
 Verlagsleiter
Anzeigen: Melina Franklin, 
 Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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Sickingenstadt Landstuhl
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Benjamin Stöber mit dem DRK-Impfteam 
5.1 in den Westpfalzwerkstätten

Mit großer Freude wurde das mobile Impfteam 5.1 KL- DRK Lan-
desverband Rheinland-Pfalz e.V. in den Landstuhler Westpfalzwerk-
stätten begrüßt. Die Menschen mit Behinderung und Bediensteten 
waren gleichermaßen dankbar, dass sie endlich geimpft wurden. 
Stellvertretender Werkstattleiter Jan Löffler, Technischer Leiter Hans- 
Joachim Berberich, Marina Maas und Jürgen Becker zeigten sich nach 
der Impfung erleichtert, dass alles reibungs- und komplikationslos 
verlief. Alle waren froh durch die Impfung wieder mehr Freiheiten im 
alltäglichen Leben zu erlangen. Unter der Teamleitung von Benjamin 
Stöber und der fachkundigen Aufsicht von Dr. Klaus Klug, Dr. Klaus 
Rodrian, Dr. Eva Stützle, einer Apothekerin sowie dem eingespielten 
Impfteam 5.1 konnte so wieder eine Einrichtung des ökumenischen 
Gemeinschaftswerkes Pfalz gegen COVID-19 geimpft werden. In vier 
Wochen findet die zweite Impfung statt. „Passt gut auf Euch auf und 
bleibt gesund“ so Renate Stöber, die im Namen der ganzen Gruppe 
dem Küchenteam für die reichliche Beköstigung dankt.
RS / bor.

DRK Betreuungsverein
Fachkundige Beratungen zur rechtlichen Betreuung, 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Die Sprechstunden zu den Themenbereichen Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung und rechtliche Betreuung können auf Grund der 
Covid-19 Schutzmaßnahmen nicht wie gewohnt in der Verbandsge-
meindeverwaltung stattfinden. Doch der DRK Betreuungsverein in 
Landstuhl ist weiterhin für Sie da, wenn Sie Fragen zur rechtlichen 
Betreuung, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung haben.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter 06371-921530 oder per 
E-Mail an betreuungsverein@kv-kl-land.drk.de
Kontakt: DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land e.V. Betreuungsver-
ein, Ansprechpartnerin: Marie Pfeffer-Kappler, Am Feuerwehrturm 6, 
66849 Landstuhl,
E-Mail: m.pfeffer-kappler@kv-kl-land.drk.de.

Queidersbach

DRK Ortsverein Queidersbach e.V.
Blutspenden in Queidersbach

Am Freitag, den 21.05.2021,
findet in der Zeit von 16:00 - 20:00 Uhr
Achtung: Wir beginnen ein halbe Stunde früher!
im Pfarrzentrum in Queidersbach, wieder ein Blutspenden statt.
Für diesen Blutspendetermin bitten wir Sie, sich jetzt Ihre persönliche 
Wunsch-Spendezeit über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die 
Webseite spendeservice.net oder folgenden Link https://terminre-
servierung.blutspendedienst-west.de/m/queidersbach
zu reservieren: Auch bitten wir Sie schweren Herzens, lassen Sie 
Ihre Kinder zu Hause. Wir hoffen, dass diese Krise bald vorbei geht, 
und Ihre Kinder Sie wieder begleiten können. Bitte bringen Sie, wie 
gewohnt, Ihren Personalausweis, Blutspendeausweis und Ihren 
Mund-Nasen-Schutz mit. Leider können wir Ihnen aus gegebenem 
Anlass keine Mahlzeit anbieten, aber alle bekommen ein Lunchpaket.
Wir hoffen auf regen Besuch unserer treuen und hoffentlich auch 
viele neuen Spenderinnen und Spender.

Schriftführung, Jutta Wilke

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Namen Jesu Landstuhl

Samstag, 22.05.2021
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Vorabendmesse mit Firmlingen
19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Josef, Vorabendmesse
Sonntag, 23.05.2021 Pfingsten
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Hl. Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Hl. Messe
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Hl. Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Hl. Messe zum Patrozinium
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Montag, 24.05.2021 Pfingstmontag
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Hl. Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Hl. Messe
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Hl. Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Hl. Messe
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wann in Hauptstuhl und 
Bruchmühlbach wieder Gottesdienste gefeiert werden.
Bitte beachten Sie für kurzfristige Änderungen die Aushänge in den 
Schaukästen der Kirchen und auf der Homepage der Pfarrei (www.
kirchen-landstuhl.de) und melden Sie sich weiterhin für alle Heiligen 
Messen im Pfarrbüro an (Tel.: 06371-6198950 oder per E-Mail: pfarr-
amt.landstuhl@bistum-speyer.de).
Ortswechsel des Firmnachmittags
Der Firmvorbereitungsnachmittag am 22. Mai, vorgesehen in Bruch-
mühlbach, findet in Landstuhl statt. Treffpunkt ist um 15.15 Uhr in 
der Heilig Geist-Kirche, Luitpoldstraße 8 in Landstuhl. Der Nachmit-
tag endet mit dem Mitfeiern der Vorabendmesse, die um 18.00 Uhr 
in der Hl.-Geist-Kirche stattfindet.
Alle Firmlinge, die sich für diesen Tag angemeldet haben, mögen 
bitte den Ortswechsel beachten.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 23.05.2021: 9.30 Uhr Heilige Messe
Gottesdienste in Maria Schutz
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag 10.45 Uhr
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich im Rathaus, Amtszimmer.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306/481.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Schopp

Wir laden ein zu folgenden Gottesdiensten:
Sonntag, 23.05.21 um 11:00 Uhr: Hochamt zu Pfingsten
Freitag, 28.05.21 um 19:00 Uhr: Maiandacht (keine vorherige Anmel-
dung nötig) Es gelten die bekannten Hygieneregeln: Desinfizierung 
der Hände am Eingang der Kirche, Abstand halten, Tragen einer FFP2 
oder med. Maske, kein Gesang.
Für eine Teilnahme an Pfingsten wird um Anmeldung im Pfarrbüro 
Queidersbach unter der Rufnummer 06371-46390 gebeten.
Alle Gottesdienste wie auch die Maiandacht finden nur statt 
wenn der Inzidenzwert im Landkreis unter 100 liegt.
Wenn Sie zum persönlichen Gebet in der Kirche verweilen wollen, 
wenden Sie sich als Einzelperson oder gemeinsam mit Personen 
Ihres Hausstandes an Doris Rusch (06307 - 4058), Helga Lambert 
(06307 - 6474) oder Monika Kunz (01575 882 5031). Die geltenden 
Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Am Rathaus 5 in Landstuhl.
Herzliche Einladung zu unserm Gottesdienst am Sonntag um 10.00 
Uhr, parallel Kindergottesdienst, am ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl. www.baptisten-landstuhl.de
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Verbandsgemeinde
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch einen Termin.
Telefonisch ist die Verbandsgemeindeverwaltung zu folgenden 
Zeiten erreichbar:
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
Telefonische Anmeldung unter:
Rathaus, Kaiserstraße 49, Landstuhl:
06371/83-0
06371/83-110
06371/83-111
06371/83-491
Standesamt, Kirchenstraße 41, Landstuhl
06371/83-121
Einwohnermeldeamt, Bahnstraße 80, Landstuhl:
06371/83-125
Vorsprache nur mit Termin möglich
Verbandsgemeindewerke und Stadtwerke Landstuhl, Bahn-
straße 80, Landstuhl
06371/83-300

Sprechstunden der Verwaltung
Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Ab 01.02.2021 nach telefonischer oder online Terminvereinbarung
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytalima-
kis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kai-
serslautern, Zimmer 120 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Landstuhl 
bei Herrn Sofronios Spytalimakis unter 0159/04094168 oder Herrn 
Mario Faß unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de

• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-
ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns 
zu senden.
Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amts-
blatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst  
der Verbandsgemeindewerke  

und Stadtwerke Landstuhl
Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
...................................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, 
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Land-
stuhl .........................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtent-
wässerung) ............................................................................ Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ...........................................Tel.: 06371/912250

Öffnungszeiten - Sprechstunden
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„Testen für alle“ im Landkreis Kaiserslautern
Die Terminvereinbarung der Testzentren des DRK erfolgt über folgende Hotline 0800/9324283 oder auf der Homepage unter www.kv-
kl-land.drk.de. Dort können Sie direkt online einen Termin im ausgewählten DRK-Testzentrum vereinbaren. Die Terminvereinbarung für 
das Testzentrum des MVZ in Rodenbach erfolgt über die Telefonnummer 0151/64193419 oder unter info@schneider-diabetes.de. Der 
Malteser Hilfsdienst bietet ohne vorherige Terminvereinbarung die Testungen an den angegebenen Öffnungszeiten an.
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Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen
Zwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 

(20. CoBeLVO)  
Vom 11. Mai 2021 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 28 a Abs. 1, § 28 b 

Abs. 3 und den §§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 

(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 (BGBl. I S. 

850), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des 

Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des 

Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet: 

 

Teil 1 
Allgemeine Schutzmaßnahmen 

§ 1 

 
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen auf ein 

Minimum zu reduzieren und den Kreis der Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte 

bestehen, möglichst konstant zu lassen. Private Zusammenkünfte, die in der eigenen 

Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden, sollen neben 

den Angehörigen des eigenen Hausstands auf Personen eines weiteren Hausstands, 

insgesamt auf höchstens fünf Personen, beschränkt werden, wobei Kinder beider 

Hausstände bis einschließlich 14 Jahre bei der Bestimmung der Personenanzahl außer 

Betracht bleiben. Als ein Hausstand zählen auch die und der nicht im gleichen Hausstand 

lebende Ehegattin und Ehegatte, Lebenspartnerin und Lebenspartner oder Lebensgefährtin 

und Lebensgefährte. Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, 

sein Umgangsrecht weiterhin auszuüben. Soweit es zwingende persönliche Gründe 

erfordern, insbesondere wenn eine angemessene Betreuung für Minderjährige oder 

pflegebedürftige Personen unter Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten nicht 

umsetzbar ist, ist auch die Anwesenheit mehrerer Personen eines weiteren Hausstands 

gestattet. Wo die Möglichkeit besteht, sollen Zusammenkünfte vorzugsweise im Freien 

abgehalten werden. Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere 

Husten, Erkältungssymptomatik, Fieber) sollen möglichst zu Hause bleiben; ihnen ist im 

Regelfall der Zutritt zu Einrichtungen, Veranstaltungen und Versammlungen zu verwehren. 
(2) Bei Begegnungen mit anderen Personen im öffentlichen Raum ist ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist 

(Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 

1 gilt nicht für Kontakte, bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig 

zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur Versorgung der 

Bevölkerung. 

(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder 

Kundenverkehrs zugänglich sind, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt 

darüber hinaus an allen Orten mit Publikumsverkehr, so auch an Örtlichkeiten in der 

Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum 

oder nicht nur vorübergehend begegnen. Die Bestimmung der Orte nach Satz 2 sowie die 

Bestimmung eines zeitlichen Umfangs der Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen, obliegt der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung 

als Kreisordnungsbehörde. Im Übrigen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, soweit 

dies in dieser Verordnung angeordnet wird (Maskenpflicht). 

(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht 

1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, 

2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 

Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche Bescheinigung 

nachzuweisen, 

3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer Hör- oder 

Sehbehinderung, zu Identifikationszwecken oder im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und 

Rechtsanwaltskanzleien) erforderlich ist, 

4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn anderweitige geeignete 

Schutzmaßnahmen getroffen werden oder solange kein Kontakt zu Kundinnen und 

Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht. 

(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im unmittelbaren Umfeld 

solcher Einrichtungen mit der Ansammlung von Personen zu rechnen ist, sind durch den 

Rechtsanwaltskanzleien) erforderlich ist, 

4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn anderweitige geeignete 

Schutzmaßnahmen getroffen werden oder solange kein Kontakt zu Kundinnen und 

Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht. 

(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im unmittelbaren Umfeld 

solcher Einrichtungen mit der Ansammlung von Personen zu rechnen ist, sind durch den 

Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder 

sonstigen Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebots, insbesondere 

zur Steuerung des Zutritts, zu ergreifen, wie beispielsweise durch Anbringen von gut 

sichtbaren Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern. In 

Wartesituationen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. 

(6) In öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen sind besondere Hygienemaßnahmen, 

wie beispielsweise die Bereitstellung von Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, 

Trennvorrichtungen und ähnliche Maßnahmen, vorzusehen. 

(7) Soweit in dieser Verordnung eine Personenbegrenzung angeordnet wird, gilt, dass sich 

in einer Einrichtung 

1. mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche von bis zu 800 qm insgesamt höchstens eine 

Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfläche und 

2. mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche ab 801 qm insgesamt auf einer Fläche von 

800 qm höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfläche und auf der 

800 qm übersteigenden Fläche höchstens eine Person pro 20 qm Verkaufs- oder 

Besucherfläche 

aufhalten darf (Personenbegrenzung). 

(8) Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung oder sonstigen 

Zusammenkunft hat die Kontaktnachverfolgbarkeit sicherzustellen, sofern dies in dieser 

Verordnung bestimmt wird; werden gegenüber der oder dem zur Datenerhebung 

Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen diese wahrheitsgemäß sein und eine 

Kontaktnachverfolgung ermöglichen (Kontakterfassung). Unter Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind die Kontaktdaten, die eine Erreichbarkeit der 

Person sicherstellen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), sowie Datum und Zeit 

der Anwesenheit der Person zu erheben. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat 

zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig 

falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder offenkundig falsche oder unvollständige Angaben machen, 

sind von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder von der Teilnahme an der 

Ansammlung oder Zusammenkunft durch den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser 

der Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft auszuschließen. Die zur Datenerhebung 

Verpflichteten haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 

Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen zu einem anderen Zweck als der 

Aushändigung auf Anforderung an das zuständige Gesundheitsamt nicht verwendet werden 

und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Sich aus anderen Rechtsvorschriften 

ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete kann eine digitale Erfassung der Daten nach Satz 2 anbieten; 

in diesem Fall entfällt die Verpflichtung zur Plausibilitätsprüfung nach Satz 3, sofern durch 

das eingesetzte Erfassungssystem eine Prüfung der angegebenen Telefonnummer erfolgt 

(beispielsweise mittels SMS-Verifikation). Dabei sind die Vorgaben des Datenschutzes 

(insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige 

datenschutzkonforme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung 

sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit dem zuständigen 

Gesundheitsamt auf Verlangen kostenfrei in einem von diesem nutzbaren Format zur 

Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in 

jedem Fall eine papiergebundene Datenerfassung anzubieten. Das zuständige 

Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestimmungen des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erforderlich 

ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln. 

Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch das zuständige Gesundheitsamt oder eine 

Weiterverwendung durch dieses zu anderen Zwecken als der Kontaktnachverfolgung ist 

ausgeschlossen. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von diesem 

unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr 

benötigt werden. 

(9) In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift Bezug 

genommen wird, muss der dort vorgesehene Test auf das Vorliegen des Coronavirus SARS-

CoV-2 durch  

1. einen PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest), der durch das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist, oder 

2. einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist, 

durchgeführt werden (Testpflicht). In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen der 

Testpflicht nach Satz 1 gilt diese nicht für Kinder bis einschließlich fünf Jahre. Im Fall der 

Testung nach Satz 1 Nr. 1 darf der Test nicht vor mehr als 24 Stunden vorgenommen worden 

sein und das Ergebnis muss durch die den Test durchführende Stelle bestätigt sein; die 

Bestätigung ist vor dem Betreten der Einrichtung vorzulegen. Im Fall einer Testung nach 

Satz 1 Nr. 2 ist der Test vor dem Betreten der Einrichtung in Anwesenheit einer von dem 

Betreiber der Einrichtung beauftragten Person von der Besucherin oder dem Besucher 

durchzuführen. Der Betreiber der Einrichtung hat der Besucherin oder dem Besucher auf 

Verlangen das Ergebnis und den Zeitpunkt der Testung nach Satz 1 Nr. 2 zu bestätigen. Für 
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Testung nach Satz 1 Nr. 1 darf der Test nicht vor mehr als 24 Stunden vorgenommen worden 

sein und das Ergebnis muss durch die den Test durchführende Stelle bestätigt sein; die 

Bestätigung ist vor dem Betreten der Einrichtung vorzulegen. Im Fall einer Testung nach 

Satz 1 Nr. 2 ist der Test vor dem Betreten der Einrichtung in Anwesenheit einer von dem 

Betreiber der Einrichtung beauftragten Person von der Besucherin oder dem Besucher 

durchzuführen. Der Betreiber der Einrichtung hat der Besucherin oder dem Besucher auf 

Verlangen das Ergebnis und den Zeitpunkt der Testung nach Satz 1 Nr. 2 zu bestätigen. Für 

die Bestätigung des Testergebnisses des Schnelltests oder Selbsttests ist das dieser 

Verordnung als Anlage 1 beigefügte Formular zu verwenden. Die Testpflicht gilt als erfüllt, 

wenn die Besucherin oder der Besucher dem Betreiber der Einrichtung einen Testnachweis 

nach § 2 Nr. 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 

(BAnzAT 08.05.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung vorlegt. Der Betreiber einer 

Einrichtung darf der Besucherin oder dem Besucher nur bei Vorlage eines Testnachweises 

nach Satz 7 Zutritt zur Einrichtung gewähren.  

(10) Soweit in dieser Verordnung auf eine Sieben-Tage-Inzidenz Bezug genommen wird, ist 

die durch das Robert Koch-Institut für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt im Internet 

unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen maßgeblich 

(Sieben-Tage-Inzidenz).  
(11) Die auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) veröffentlichten 

Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung sind zu beachten. Sofern für einzelne 

Einrichtungen oder Maßnahmen keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der 

Landesregierung oder der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten die 

Hygienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebenssachverhalte entsprechend.  

(12) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 2 bis 9 können in 

begründeten Einzelfällen auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit 

das Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 

Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der Zweck 

dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird. 

(13) Bestimmungen nach § 28 b IfSG und Verordnungen des Bundes aufgrund des § 28 c 

IfSG gehen den Regelungen dieser Verordnung vor. Nach § 28 b Abs. 5 IfSG bleiben in 

dieser Verordnung geregelte weitergehende Schutzmaßnahmen unberührt.  

 

Teil 2 
Versammlungen, Veranstaltungen und  

Zusammenkünfte von Personen 
 

§ 2 

 

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet 

1. alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands oder 

2. zusätzlich mit Personen eines weiteren Hausstands, höchstens jedoch mit insgesamt 

fünf Personen, 

wobei Kinder beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahre bei der Ermittlung der 

Personenanzahl außer Betracht bleiben.  

Als ein Hausstand zählen auch die und der nicht im gleichen Hausstand lebende Ehegattin 

und Ehegatte, Lebenspartnerin und Lebenspartner oder Lebensgefährtin und 

Lebensgefährte. Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, 

sein Umgangsrecht weiterhin auszuüben. § 1 Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung. Soweit 

es zwingende persönliche Gründe erfordern, insbesondere wenn eine angemessene 

Betreuung für Minderjährige oder pflegebedürftige Personen unter Ausschöpfung aller 

zumutbaren Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, ist auch die Anwesenheit mehrerer 

minderjähriger Personen eines weiteren Hausstands gestattet. 

(2) Erlaubt sind 
1. Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei 

denen Personen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, einschließlich Personal- und 

Betriebsversammlungen und Zusammenkünfte der Tarifpartner, der erforderlichen 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus 

bildungs-, prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen, 

2. Zusammenkünfte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben 

wahrnehmen. 

Für Zusammenkünfte nach Satz 1 gilt § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht. Es gilt die Maskenpflicht nach 

§ 1 Abs. 3 Satz 4. In mehrstündigen schriftlichen Prüfungen im Rahmen von Staatsexamina, 

die in Präsenzform stattfinden, kann nach Entscheidung der prüfenden Stelle die 

Maskenpflicht am Platz entfallen; in diesem Fall gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 

1. 

(3) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem Versammlungsgesetz 

zuständige Behörde unter Auflagen, insbesondere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 

1 sowie zur Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 zugelassen werden, soweit dies im 

Einzelfall aus epidemiologischer Sicht vertretbar ist.  

(4) Zusammenkünfte von Personen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), 

der Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen, insbesondere von 

Wahlkreiskonferenzen und Vertreterversammlungen, der Durchführung von 

Blutspendeterminen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschulen sowie der 

Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge, 

(4) Zusammenkünfte von Personen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), 

der Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen, insbesondere von 

Wahlkreiskonferenzen und Vertreterversammlungen, der Durchführung von 

Blutspendeterminen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschulen sowie der 

Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge, 

insbesondere Studieneignungstests, oder der Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt sind, 

sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 1 erlaubt. In der 

Rechtspflege dienenden Einrichtungen (einschließlich der Notariate und 

Rechtsanwaltskanzleien) und bei Zusammenkünften der Rechtspflege soll grundsätzlich bei 

Begegnung mit anderen Personen eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 

Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards getragen 

werden. Bei öffentlichen Wahlen in Wahlräumen und deren unmittelbaren Zugängen gilt die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 

eines vergleichbaren Standards zu tragen ist; § 1 Abs. 4 bleibt unberührt. In den übrigen 

Fällen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Bei öffentlichen Wahlen hat der 

Wahlvorstand die Pflicht zur Kontakterfassung gemäß § 1 Abs. 8 Satz 1 bei Personen, die 

sich auf der Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlraum aufhalten. 

(5) An Zusammenkünften von Personen anlässlich Bestattungen dürfen als Trauergäste 

folgende Personen teilnehmen: 
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die 

Verlobte oder der Verlobte der Verstorbenen oder des Verstorbenen, 

2. Personen, die mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen im ersten oder zweiten 

Grad verwandt sind, sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten oder 

Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner,  

3. Personen eines weiteren Hausstands und 

4. Personen, die für die Verstorbene oder den Verstorbenen als Betreuungsperson 

amtlich bestellt oder als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter betreuend tätig waren. 

Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Personen teilnehmen, 

wenn sichergestellt ist, dass die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird. Es 

gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Über die Bestattung hinausgehende 

Zusammenkünfte sind untersagt. 

(6) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließenden, der 

Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sowie weiterer für die Eheschließung 

notwendiger Personen und zwei Trauzeuginnen oder Trauzeugen folgende Personen 

teilnehmen: 

1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder zweiten Grad verwandt 

sind, sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder 

Lebenspartner, und 

2. Personen eines weiteren Hausstands. 

Es gilt für alle anwesenden Personen mit Ausnahme der Eheschließenden die Maskenpflicht 

nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Das jeweilige Hausrecht bleibt unberührt. 

(7) Zusammenkünfte von Selbsthilfegruppen, die  

1. einem Wohlfahrtsverband der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz 

e. V. angehören,  

2. in den Datenbanken der Mitglieder der LAG KISS geführt werden,  

3. Mitgliedsorganisationen der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter 

Rheinland-Pfalz e. V. sind oder  

4. Organisationen von Menschen mit Behinderungen nach § 3 Abs. 5 des 

Landesinklusionsgesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719, BS 87-1) in der 

jeweils geltenden Fassung sind, 

und der Bewältigung einer psychischen Belastungssituation, der Bewältigung einer eigenen 

Erkrankung oder der Erkrankung eines Angehörigen dienen, sind unter Beachtung der 

allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach 

§ 1 Abs. 8 Satz 1. 

(8) Jede weitere Veranstaltung oder Zusammenkunft von Personen im öffentlichen Raum 

oder in angemieteten oder zur Verfügung gestellten Räumen, die nicht unter besondere 
Regelungen dieser Verordnung fallen, ist, vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des 

Landtags und der Gebietskörperschaften, untersagt. 

(9) Der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum ist untersagt. 

(10) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 8 können im 

begründeten Einzelfall auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit 

das Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 

Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der Zweck 

dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.  

 

Teil 3 
Religionsausübung 

§ 3 

 

(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder deren 

Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtsetzung erforderlich sind, sind 

unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots 

nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zulässig. Gemeinde- oder Chorgesang ist nicht zulässig. Werden 
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das Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 

Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der Zweck 

dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.  

 

Teil 3 
Religionsausübung 

§ 3 

 

(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder deren 

Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtsetzung erforderlich sind, sind 

unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots 

nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zulässig. Gemeinde- oder Chorgesang ist nicht zulässig. Werden 

mehrere Gottesdienste in Folge abgehalten, so soll ein Zeitraum von mindestens einer 

Stunde zwischen Ende und Beginn des jeweiligen Gottesdienstes freigehalten werden. Der 

Einsatz von Instrumentalmusik ohne verstärkten Aerosolausstoß ist zulässig. 

(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass Infektionsketten für die 

Dauer von vier Wochen rasch und vollständig nachvollzogen werden können. Gottesdienste 

und Zusammenkünfte von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, die den Charakter 

einer größeren Veranstaltung erreichen, sind untersagt. Bei Zusammenkünften, in denen 

Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten, 

ist ein Anmeldungserfordernis einzuführen. Die Religions- und Glaubensgemeinschaften 

stellen durch Steuerung des Zutritts sicher, dass Ansammlungen von Personen in öffentlich 

zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehrzahl 

von Personen benutzt werden, vermieden werden. Sie sind zur Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung im Falle von 

Infektionen verpflichtet.  

(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmende die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 

mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 

Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist. 

Ausgenommen sind Geistliche sowie Lektorinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und 

Vorbeter, Kantorinnen und Kantoren, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung 

zusätzlicher Schutzmaßnahmen, die sich aus den Infektionsschutzkonzepten der Religions- 

oder Glaubensgemeinschaften ergeben.  

(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorganisationen erstellen 

Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere 

die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung, geregelt wird und legen diese nach 

Aufforderung dem zuständigen Gesundheitsamt vor. 

 
Teil 4 

Wirtschaftsleben 
 

§ 4 

Untersagung der Öffnung oder Durchführung 

 
Untersagt ist die Öffnung oder Durchführung von 

1. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen, 

2. Kirmes, Volksfesten und ähnlichen Einrichtungen,  

3. Prostitutionsgewerbe im Sinne des § 2 Abs. 3 des Prostituiertenschutzgesetzes vom 

21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 5 

Voraussetzungen für die Öffnung von Einrichtungen 

 
Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen sind unter Beachtung der allgemeinen 

Schutzmaßnahmen geöffnet, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt 

ist. Sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, 

gelten vorbehaltlich der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 

eines vergleichbaren Standards zu tragen ist, und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 

7. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 gilt auch im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung 

oder auf Parkplätzen. Die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 gilt abweichend von Satz 2 

nicht 

1.  für Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, 

2.  auf Wochenmärkten sowie 

3.  in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließlich Personen, die 

höchstens zwei Hausständen angehören, in einem Raum aufhalten. 

 

 

§ 6 

Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen, Betriebsverbote 

 
(1) In allen Arbeits- und Betriebsstätten sowie Lernorten nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 920) in der jeweils geltenden 

Fassung oder nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 der Handwerksordnung (HwO) in der Fassung vom 24. 

September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095) in der jeweils geltenden Fassung gilt die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Satz 1 gilt zwischen den dort beschäftigten Personen 

nicht, sofern am jeweiligen Platz der Arbeits- oder Betriebsstätte der Mindestabstand von 1,5 

Metern im Sinne des § 1 Abs. 2 eingehalten werden kann. Bestimmungen des 

Arbeitsschutzes bleiben unberührt. 

(2) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung der allgemeinen 

Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit auszuüben. Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 sind einzuhalten.  

(3) Zulässig ist die Erbringung körpernaher Dienstleistungen aus medizinischen und 

hygienischen Gründen, wie insbesondere solche von Optikerinnen und Optikern, 

Hörakustikerinnen und Hörakustikern, Friseurinnen und Friseuren, bei der Fußpflege, bei der 

Podologie, Logopädie, Physio- und Ergotherapie, beim Rehabilitationssport und 

Funktionstraining im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch oder Ähnliches. Über Satz 1 hinaus sind Dienstleistungen im Bereich der 

Körperpflege zulässig, wie beispielsweise in Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, 

Tattoostudios, Piercingstudios und ähnlichen Einrichtungen. Für Dienstleistungen nach den 

Sätzen 1 und 2 gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zwischen Kundinnen und 

Kunden, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, mit der Maßgabe, dass eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 

eines vergleichbaren Standards zu tragen ist, sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach 

§ 1 Abs. 8 Satz 1.  

(4) Kann wegen der Art einer in Absatz 3 genannten Dienstleistung eine Maske nicht 

getragen werden, wie zum Beispiel bei bestimmten Kosmetikanwendungen oder der 

Bartrasur, gilt die Testpflicht nach § 1 Abs. 9. Außerdem ist ein Testkonzept für das Personal 

erforderlich. Satz 1 gilt nicht für Dienstleistungen, die aus medizinischen Gründen erbracht 

werden. 

(5) Alle ärztlichen Behandlungen sind zulässig. Einrichtungen des Gesundheitswesens 

bleiben unter Beachtung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen geöffnet. In 

Wartesituationen gemeinsam mit anderen Personen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 

Satz 4, mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 

Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen 

ist. 
 

§ 7 

Gastronomie  

 

(1) Gastronomische Einrichtungen, insbesondere 

1. Restaurants, Speisegaststätten, Bars, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars und ähnliche 

Einrichtungen, 

2. Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen, 

3. Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen, 

4. Angebote von Tagesausflugsschiffen einschließlich des gastronomischen Angebots 

und ähnliche Einrichtungen 

sind geschlossen. Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf (ohne 

Alkoholausschank) und Ab-Hof-Verkauf sind erlaubt. Für sie gelten die allgemeinen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.  

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Öffnung gastronomischer Einrichtungen nach Absatz 1 

im Außenbereich unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen, Vorhaltung eines 

Hygienekonzepts und nach Maßgabe der Regelungen der Sätze 2 bis 4 zulässig. Es gelten 

1. zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen das 

Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, 

2. für Gäste und Personal die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, 

dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards 

KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist; für Gäste ist 

die Maske unmittelbar am Platz entbehrlich,  

3. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1, 

4. zur Steuerung des Zutritts eine Vorausbuchungspflicht und 

5. die Testpflicht nach § 1 Abs. 9. 

Eine Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz und unter Beachtung der 

Kontaktbeschränkungen nach § 2 Abs. 1 erfolgen. Eine Bewirtung an der Theke ist nicht 

zulässig. Abweichend von Absatz 1 ist außerdem die Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und 

Fernbusfahrern sowie Fernfahrerinnen und Fernfahrern, die beruflich bedingt Waren oder 

Güter auf der Straße befördern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbescheinigung 

nachweisen können, oder die Versorgung obdachloser Menschen im Innen- und 

Außenbereich zulässig; die Sätze 1 und 2 Nr. 1 bis 3 und die Sätze 3 und 4 gelten 

entsprechend. 

(3) Kantinen und Mensen, die ausschließlich die Versorgung der betreffenden Einrichtung 

vornehmen, sind nur nach Maßgabe der Sätze 2 bis 6 und unter Beachtung der allgemeinen 
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Schutzmaßnahmen geöffnet. Ein Verzehr von Speisen und Getränken in den Räumlichkeiten 

der Kantine oder Mensa in Kindertagesstätten und Schulen ist nach Maßgabe der in diesen 

Einrichtungen geltenden Schutzmaßnahmen zulässig. Im Übrigen ist dieser nur zulässig, 

wenn die Arbeitsabläufe oder die räumliche Situation des Betriebes oder der Einrichtung dies 

erfordern. In den in Satz 3 genannten Fällen gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach 

§ 1 Abs. 8 Satz 1. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 entfällt nur am Platz. Im Übrigen 

gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 

§ 8 

Hotellerie, Beherbergungsbetriebe 

 
(1) Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes, insbesondere  

1. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und ähnliche Einrichtungen, 

2. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche Einrichtungen, 

3. Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, Erholungs-, Ferien- 

und Schulungsheime, Ferienzentren und ähnliche Einrichtungen, 

4. Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und ähnliche Einrichtungen 

sind nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 geöffnet.  

(2) Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen mit der Maßgabe öffnen, dass  

1. die zur Beherbergung dienenden Wohneinheiten jeweils über eigene sanitäre 

Einrichtungen verfügen,  

2. sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen sind, 

3. Angebote von Sport- und Freizeitaktivitäten, Wellnessangebote sowie 

Gruppenangebote mit Freizeitcharakter nicht zulässig sind, 

4. ein Hygienekonzept vorgehalten wird. 

(3) Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für die Kontaktdaten 

sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 30 Abs. 4 des Bundesmeldegesetzes 

bleibt unberührt. 

(4) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtungen nach Absatz 1 gelten das 

Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Der 

Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts Ansammlungen von Personen in 

öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, die von einer 

Mehrzahl von Personen benutzt werden, zu vermeiden.  

(5) Für Gäste von Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 gilt die Testpflicht nach § 1 Abs. 

9. Bei mehrtätigen Aufenthalten ist alle 48 Stunden, gerechnet ab Vornahme der jeweils 

letzten Testung, eine erneute Testung vorzunehmen. 
(6) Für die gastronomischen Angebote der Einrichtung gelten die Regelungen des § 7 

entsprechend, insbesondere die Regelungen zur Außengastronomie und zu Abhol-, Bring- 

und Lieferdiensten zur Versorgung von Reisenden auf dem eigenen Zimmer 

(Zimmerservice). 

 

 

§ 9 

Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung 

 
(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs und 

des gewerblichen Passagierverkehrs auf Flughäfen und der hierzu gehörenden 

Einrichtungen, wie beispielsweise dem Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder 

Einrichtungen der Fluggastabfertigung, gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, 

insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine 

medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder 

FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist. Satz 1 gilt auch für den 

freigestellten Schülerverkehr und andere Personenverkehre gemäß Freistellungs-

Verordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder dem Fahrer 

ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind. Der Verkauf 

und Verzehr von alkoholischen Getränken in den Verkehrsmitteln des öffentlichen 

Personennahverkehrs ist untersagt. 

(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des Schulgesetzes 

(SchulG) oder § 33 des Privatschulgesetzes (PrivSchG) darf nicht mit der Begründung 

verweigert werden, dass diese keine Maske tragen. 

(3) Die Durchführung von Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen Angeboten ist 

unzulässig.  

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei 

aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 übersteigt, gilt ab dem 

übernächsten Tag bei Fahrten in einem privaten Kraftfahrzeug, in dem sich Personen aus 

verschiedenen Hausständen befinden, für Mitfahrerinnen und Mitfahrer die Maskenpflicht 

nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-

Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren 

Standards zu tragen ist. Diese Verpflichtung gilt nicht für die Fahrerin oder den Fahrer des 

Kraftfahrzeugs. 

 
Teil 5  

Sport und Freizeit 

 

§ 10 

Sport 

 

(1) Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport sind untersagt, soweit in dieser 

Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. Abweichend von Satz 1 ist die 

Sportausübung wie folgt zulässig:  

1. kontaktlos im Freien und auf allen öffentlichen und privaten ungedeckten sowie 

gedeckten Sportanlagen, wenn die Ausübung einzeln oder in einer Gruppe, der der 

Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 2 Abs. 1 erlaubt ist, erfolgt; im Falle eines 

angeleiteten Trainings auch zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers; darüber 

hinaus sind Gruppenangebote untersagt, oder 

2.  im Freien und auf allen öffentlichen und privaten ungedeckten Sportanlagen, wenn das 

Training angeleitet wird und in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 

Jahre zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers stattfindet.  

(2) Bei der Sportausübung nach Absatz 1 Satz 2  

1. gelten in den Fällen der  Nummer 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 mit der 

Maßgabe, dass zwischen Personen, die nicht einer Gruppe, der der Aufenthalt im 

öffentlichen Raum nach § 2 Abs. 1 erlaubt ist, angehören, ein Mindestabstand von drei 

Metern einzuhalten ist, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 sowie 

die Testpflicht nach § 1 Abs. 9; pro angefangene 40 qm Gesamttrainingsfläche darf nur 

einer Person Zutritt zur Gesamttrainingsfläche gewährt werden; im Freien entfällt die 

Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 sowie die Testpflicht nach § 1 Abs. 

9, 

2. gilt in den Fällen der Nummer 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1, 

3. sind Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte 

ersten und zweiten Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger, 

4. ist die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, einschließlich Räumen zum Umkleiden und 

Duschen, nicht zulässig; die Einzelnutzung von Toilettenräumen ist gestattet, 

5. gilt außerhalb der sportlichen Betätigung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. 

(3) Die Öffnung von Fitnessstudios, Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen ist unter den 

Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 zulässig. Ein Hygienekonzept ist vorzuhalten. 

Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. 

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei 

aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 übersteigt, ist ab dem 

übernächsten Tag die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen abweichend von Absatz 1 

Satz 2 Nr. 1 und Absatz 3 Satz 1 untersagt. 

(5) Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander 

folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50, ist ab dem 

übernächsten Tag im Amateur- und Freizeitsport zusätzlich die kontaktlose Sportausübung 

im Freien und auf allen öffentlichen und privaten ungedeckten Sportanlagen in Gruppen bis 

maximal zehn Personen zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers zulässig. Die 

Regelungen der Absätze 1 bis 3 bleiben unberührt. 

(6) Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Profi- und Spitzensports ist auf und in 

öffentlichen und privaten Sportanlagen zulässig, sofern ein von den Sportfachverbänden 

oder Ligaverantwortlichen erstelltes Hygienekonzept vorliegt und beachtet wird. 

Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht gestattet. Es erhalten nur Personen Zutritt, die für 

den Wettkampf- oder Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind. 

Spitzen- und Profisport im Sinne des Satzes 1 betreiben: 

1. Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten in olympischen Disziplinen 

(Olympiakader, Perspektivkader, Ergänzungskader, Teamkader, Nachwuchskader 1, 

Nachwuchskader 2, Landeskader), Bundes- und Landeskaderathletinnen und 

- athleten in paralympischen Disziplinen (Paralympicskader, Perspektivkader, 

Ergänzungskader, Teamkader, Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, 

Landeskader), Bundeskaderathletinnen und -athleten in deaflympischen Sportarten 

(Deaflympicskader, Erweiterungskader, Nachwuchskader) sowie Bundes- und 

Landeskaderathletinnen und -athleten in nichtolympischen Sportarten (A-Kader, B-

Kader, C-Kader und D/C-Kader), welche von den zuständigen Bundes- oder 

Landesverbänden anerkannt sind; 

2. Mannschaften aller olympischen und paralympischen Sportarten der 1. bis 3. Ligen 

sowie der Regionalliga im Männerfußball; darüber hinaus Profimannschaften in nicht 

olympischen und nicht paralympischen Sportarten; unter Profisport ist die bezahlte 

Vollzeittätigkeit von Berufssportlern in Kapitalgesellschaften oder in den 

Wirtschaftsbetrieben von Vereinen zu verstehen;  

3. Mannschaften der höchsten Spielklassen der Jugend- und Nachwuchsaltersklassen 

U 17 oder älter sowie Spieler und Spielerinnen der Bundes- und Landeskader der 

Altersklassen U 15 und U 16, sofern die Mannschaften oder Spielerinnen und Spieler 

an einem vom zuständigen Spitzenfachverband zertifizierten 

Nachwuchsleistungszentrum trainieren; 

4. wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene Profisportlerinnen 

und -sportler ohne Bundeskaderstatus sowie 

5. sonstige Athletinnen und Athleten, die sich bereits für die Teilnahme an 

bevorstehenden Europa- und Weltmeisterschaften qualifiziert haben oder im Jahr 2021 

qualifizieren können. 
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§ 11 

Freizeit 

 

(1) Geschlossen sind: 

1. Messen, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

2. Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen, 

3. Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 2 sind Kletterparks im Freien geöffnet; es gelten das 

Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, außerhalb der Nutzung des Kletterparkours die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 

1 sowie zur Steuerung des Zutritts eine Vorausbuchungspflicht. Abweichend von Satz 1 Nr. 

3 dürfen Wettvermittlungsstellen kurzzeitig zur Wettabgabe betreten werden; die Betreiberin 

oder der Betreiber stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein darüber 

hinausgehendes Verweilen unterbleibt.  

(2) Zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen sind für 

den Publikumsverkehr geöffnet. Zur Steuerung des Zutritts gilt eine Vorausbuchungspflicht. 

Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem Gelände der Einrichtungen nach Satz 

1 befinden dürfen, ist vorab von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der 

Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde zu genehmigen. Es gelten das Abstandsgebot 

nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass in 

den Innenbereichen der jeweiligen Einrichtung eine medizinische Gesichtsmaske (OP-

Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren 

Standards zu tragen ist, und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.  

(3) Auf Spielplätzen ist möglichst das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zu beachten. 

Für anwesende Erwachsene gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. 

 

Teil 6 
Bildung und Kultur 

§ 12 

Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter 

 

(1) Der Schulbetrieb, einschließlich des Schulsports und der Feriensprachkurse, findet 

gemäß den Vorgaben des für die Angelegenheiten des Schul- und Unterrichtswesens 

zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen 

Angelegenheiten zuständigen Ministerium statt. Der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in 

Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner 

jeweils geltenden Fassung, ist anzuwenden; dabei gelten die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nach Maßgabe des 

„Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz". § 28 b Abs. 3 IfSG bleibt 

unberührt. Sofern der reguläre Unterricht wegen der in den Sätzen 1 und 2 genannten 

Vorgaben nicht im vorgesehenen Umfang als Präsenzunterricht stattfindet, erfüllen die 

Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag durch ein pädagogisches Angebot, das auch 

in häuslicher Arbeit wahrgenommen werden kann. Die Schulpflicht besteht fort und wird auch 

durch die Wahrnehmung des pädagogischen Angebots zur häuslichen Arbeit erfüllt. 

Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutzgründen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, erhalten ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit. 

(2) Sofern nicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 

werden kann, findet bis auf Weiteres an den Schulen in Rheinland-Pfalz Präsenzunterricht 

in geteilten Gruppen im Wechsel statt. Unabhängig von Satz 1 können stattfinden: 

1. Abiturprüfungen, 

2. sonstige nicht aufschiebbare Prüfungen, einschließlich der abiturrelevanten 

Leistungsfeststellungen, und 

3. Prüfungen für schulische Abschlüsse für Nichtschülerinnen und Nichtschüler sowie die 

Vorbereitungskurse auf diese Prüfungen. 

Absatz 1 Satz 5 und 6 findet Anwendung. Es findet eine Notbetreuung gemäß Absatz 6 statt, 

sofern der Präsenzunterricht in geteilten Gruppen im Wechsel erfolgt.  

(3) Über die Regelungen in Absatz 1 hinaus gilt an allen Schulen die Maskenpflicht nach 

§ 1 Abs. 3 Satz 4 auch während des Unterrichts; ausgenommen hiervon sind in den 

Förderschulen ohne weiteren Nachweis Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer 

Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können. Weitere Ausnahmen von der 

Maskenpflicht sind aus schulorganisatorischen oder persönlichen Gründen, soweit diese 

Gründe nicht dauerhaft bestehen, zeitlich begrenzt im erforderlichen Umfang zulässig. Dies 

gilt insbesondere bei Sportunterricht und in der Pause im Freien, zur Nahrungsaufnahme 

sowie bei Prüfungen und Kursarbeiten. § 1 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend, mit der 

Maßgabe, dass die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Einhaltung der Maskenpflicht 

durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu machen ist, aus der sich mindestens 

nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde 

und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare 

Belastung darstellt. Die Tatsache, dass die ärztliche Bescheinigung vorgelegt wurde, die 

ausstellende Ärztin oder der ausstellende Arzt sowie ein eventueller Gültigkeitszeitraum der 

Bescheinigung darf in der Schülerakte dokumentiert werden. Das Fertigen einer Kopie ist 

nicht zulässig. In den Fällen des Satzes 2 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen einzuhalten. Näheres regelt der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in 

Rheinland-Pfalz“.  

(4) Die Regelungen zur Befreiung von der Maskenpflicht gelten entsprechend für eine 

etwaige Befreiung von Schülerinnen und Schülern von der Pflicht zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht. 

(5) Abweichungen von den in Absatz 1 genannten Vorgaben sind für Schulen in freier 

Trägerschaft möglich; sie bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde.  

(6) Werden Lerngruppen in geteilten Gruppen im Wechsel unterrichtet oder ist der 

Präsenzunterricht aufgrund des § 28 b Abs. 3 IfSG untersagt, wird eine schulische 

Notbetreuung eingerichtet. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf, Schülerinnen und Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend 

förderlich ist, und Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, bei denen eine 

häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise gewährleistet werden kann, können die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen. Soweit Schülerinnen und Schüler an der Notbetreuung 

in den Schulen teilnehmen, findet dort ein an die Situation angepasstes pädagogisches 

Angebot statt. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und andere Personen in der 

Notbetreuung gilt auch während der Betreuungsmaßnahmen die Maskenpflicht nach § 1 

Abs. 3 Satz 4 sowie § 28 b Abs. 3 Satz 1 IfSG entsprechend. 

(7) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen an den Staatlichen 

Studienseminaren für Lehrämter richtet sich nach den Vorgaben des für die Lehrerinnen- 

und Lehrerausbildung zuständigen Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des 

„Hygieneplans Corona für die Studienseminare in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der 

Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung. 

(8) Für Schulen für Gesundheitsfachberufe nach dem Landesgesetz über die 

Gesundheitsfachberufe vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 265, BS 2124-11) in der jeweils geltenden 

Fassung sowie für Pflegeschulen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landesgesetzes zur 

Ausführung des Pflegeberufegesetzes vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 212, BS 2124-13) in der 

jeweils geltenden Fassung gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 4 entsprechend.  

(9) Sofern die Landkreise und kreisfreien Städte aufgrund des § 28 b Abs. 3 IfSG feststellen, 

dass für ihren Bereich die Voraussetzungen für den Übergang zum Präsenzunterricht in 

geteilten Gruppen oder die Untersagung der Durchführung von Präsenzunterricht gegeben 

sind, informieren sie hierüber frühzeitig die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als 

Schulaufsicht sowie sämtliche in ihrem Gebiet gelegenen Schulen. Dasselbe gilt für den 

Wegfall der genannten Voraussetzungen. Die Bekanntmachungspflichten nach § 24 bleiben 

unberührt. 

(10) Abschlussklassen sind von der Untersagung nach § 28 b Abs. 3 Satz 3 IfSG 

ausgenommen. Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 finden Anwendung. 

 

§ 13 

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege 
 

(1) An allen Kindertagesstätten findet der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen nach 

Maßgabe der Sätze 2 bis 6 statt. Zur Einhaltung der Hygieneregelungen und der 

Aufrechterhaltung eines planbaren Angebots der Kinderbetreuung soll im Einvernehmen 

zwischen den Beteiligten vor Ort (Träger, Leitung, Elternausschuss) die Kinderbetreuung in 

möglichst (teil-) festen Angeboten erfolgen. Dabei soll pädagogisches Personal möglichst 

fest diesen Angeboten zugeordnet werden. Zugunsten der Umsetzung möglichst konstanter 

Angebots- und Personalzuordnungen kann das Betreuungsangebot insbesondere in den 

Bring- und Holzeiten eingeschränkt werden. Diese Einschränkung darf nur befristet und im 

Einvernehmen der genannten Beteiligten erfolgen. Die Entscheidung ist allen Beteiligten 

mitzuteilen und nach Fristablauf zu überprüfen. 

(2) Dürfen aufgrund des § 28 b Abs. 3 Satz 9 IfSG in Kindertageseinrichtungen keine 

regulären Betreuungsangebote stattfinden, können Eltern und andere sorgeberechtige 

Personen, wenn eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist, eine 

Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen. Kindertageseinrichtungen 

haben im Sinne einer Notversorgung Kinder zu betreuen (Notbetreuung), es sei denn, sie 

wurden durch Einzelverfügung geschlossen. Die Notbetreuung kommt vor allem für folgende 

Personen infrage: 

1. Kinder in Kindertageseinrichtungen mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren 

Betrieb für die Betreuung und Versorgung besonders beeinträchtigter Kinder und 

Jugendlicher unverzichtbar ist;  

2. Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, 

insbesondere, wenn beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit, einem Studium oder einer 

Ausbildung nachgehen müssen, sowie Kinder berufstätiger Alleinerziehender; 

3. Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 32 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch erhalten; 

4. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die Betreuung 

im Sinne des Kindeswohls geboten ist; deren Sorgeberechtigten sollen ermuntert 

werden, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. 

Der Bedarf für eine Notbetreuung ist von den Eltern und anderen sorgeberechtigten 

Personen glaubhaft darzulegen. Ein schriftlicher Nachweis ist nicht erforderlich. Unabhängig 

hiervon werden die Eltern dringend gebeten, ihre Kinder wann immer möglich zu Hause zu 

betreuen. 

(3) Auf die jeweils gültigen Hygiene-Empfehlungen, jeweils aktuell veröffentlicht auf der 

Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de), wird hingewiesen. 

(4) Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind oder in häuslicher 

Gemeinschaft mit infizierten Personen leben, müssen dem Einrichtungsbetrieb fernbleiben. 
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Darüber hinaus findet für Kindertageseinrichtungen die Regelung des § 1 Abs. 1 Satz 7 

Anwendung. Personen müssen dem Einrichtungsbetrieb fernbleiben, wenn sie mit engen 

Kontaktpersonen nach der Definition durch das Robert Koch-Institut in einem Haushalt leben 

und diese Kontaktpersonen selbst auch eine Symptomatik einer COVID-19-Erkrankung 

aufweisen. 

(5) Für jugendliche und erwachsene Personen, die sich im Einrichtungsbetrieb oder in einer 

unmittelbaren Hol- oder Bringsituation am Einrichtungsbetrieb aufhalten, gilt die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 

eines vergleichbaren Standards zu tragen ist. Die Maskenpflicht nach Satz 1 gilt im 

Einrichtungsbetrieb, zu dem auch das Außengelände zählt, ebenfalls während der 

pädagogischen Interaktion mit den in der Einrichtung betreuten Kindern, soweit dadurch die 

Interaktion im Einzelfall nicht undurchführbar wird. Die Maskenpflicht gilt abweichend von § 

1 Abs. 4 Nr. 1 für Kinder auch nach Vollendung des sechsten Lebensjahres in der sie 

betreuenden Kindertageseinrichtung nicht; für Schulkinder in der Kindertagesbetreuung 

nach § 6 des Kindertagesstättengesetzes vom 15. März 1991 (GVBl. S. 79, BS 216-10) in 

der jeweils geltenden Fassung gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, für Schulkinder 

in den Klassenstufen 1 bis 4 sowie den Unterstufen in den Förderschulen gilt die Maßgabe, 

eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 

oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen, nicht. Die Maskenpflicht nach 

Satz 1 gilt nicht, soweit Ausnahmen nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 und 3 vorliegen. Eine weitere 

Ausnahme von der Maskenpflicht gilt bei Vorliegen von organisatorischen oder persönlichen 

Gründen, soweit diese Gründe nicht dauerhaft bestehen, zeitlich begrenzt im erforderlichen 

Umfang. Dies gilt insbesondere bei der Umsetzung von Maskenpausen im Freien sowie zur 

Nahrungsaufnahme. In diesen Fällen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen möglichst einzuhalten. 

(6) Die Wahl des Elternausschusses soll in der Regel als Briefwahl durchgeführt werden, 

wenn vor Ort die durchgängige Einhaltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen, 

insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach 

Absatz 4, nicht sichergestellt werden kann. Wahlberechtigten, die aus epidemiologischen 

Gründen nicht an den Veranstaltungen zur Stimmabgabe teilnehmen können, insbesondere 

Personen nach Absatz 3 oder § 1 Abs. 1 Satz 7, ist die Möglichkeit zur Briefwahl zu geben. 

(7) Der Einsatz von Vertretungskräften gemäß § 6 Abs. 5 der Landesverordnung zur 

Ausführung des Kindertagesstättengesetzes vom 31. März 1998 (GVBl. S. 124, BS 216-10-

2) in der jeweils geltenden Fassung wird seit dem 16. März 2020 bis auf Weiteres nicht auf 

die gemäß der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes 

geregelte Maximalzeit angerechnet. 
(8) Für Kindertagespflege gelten Absatz 2 Satz 1, 2 und 3 Nr. 2 und 3 und Satz 4 und 5 und 

Absatz 3 entsprechend. Die Absätze 1 und 4 bis 7 finden auf die Kindertagespflege keine 

Anwendung.  

 

§ 14 

Hochschulen, außerschulische Bildungsmaßnahmen und Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 
(1) Findet forschende und lehrende Tätigkeit an Hochschulen und öffentlich geförderten 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht digital statt, sind die allgemeinen 

Schutzmaßnahmen zu beachten. Die Hochschulen haben für ihre Einrichtungen 

Hygienekonzepte zu erstellen. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach 

§ 1 Abs. 8 Satz 1. Vom Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 kann abgewichen werden, 

wenn die forschende oder lehrende Tätigkeit dies zwingend erforderlich macht, 

insbesondere wenn das Studienfach praktische Elemente beinhaltet, bei denen die 

Einhaltung des Abstandsgebots nicht möglich ist. 

(2) Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind bei gleichzeitiger 

Anwesenheit einer Lehrperson und einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers oder bei 

gleichzeitiger Anwesenheit von einer teilnehmenden Person pro angefangene 20 qm Fläche 

des Unterrichtsraums oder pro angefangene 20 qm der für das Bildungsangebot genutzten 

Fläche im Freien in Präsenzform zulässig; bei einem größeren Teilnehmerkreis sind diese 

Bildungsangebote nur digital zulässig. Satz 1 gilt nicht für Bildungsangebote in 

allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie in Lernorten nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 

BBiG oder nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 HwO, die aufgrund von Ausbildungsordnungen oder 

privatrechtlicher Vereinbarungen integraler Bestandteil eines Ausbildungsverhältnisses nach 

dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung sind. Abweichend von Satz 1 kann 

die zuständige Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung als 

Kreisordnungsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn die Bildungsangebote eine besondere 

Bedeutung haben, insbesondere für  

1. die nachhaltige Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit,  

2. die nachhaltige Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder  

3. die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der öffentlichen Verwaltung, 

der medizinischen Versorgung oder der Pandemiebewältigung oder des Nachhilfe- 

oder Förderunterrichts oder der Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und 

Schüler. 

Eine Ausnahme nach Satz 3 setzt voraus, dass die Bildungseinrichtungen über 

ausreichende Hygienekonzepte verfügen, in der Regel nicht mehr als 20 

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer anwesend sind, und dies aus epidemiologischer 

Sicht, insbesondere unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, 

vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird. Abweichend von 

Satz 1 sind in Präsenzform auch mit mehreren Teilnehmerinnen oder Teilnehmern unter 

Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen auch in öffentlichen und privaten 

Einrichtungen zulässig  

1. Prüfungen nach den §§ 37 und 48 BBiG sowie nach den §§ 31, 39, 45 und 51 a HwO 

oder vergleichbare bundes- oder landesrechtlich geregelte und nicht aufschiebbare 

Prüfungen sowie die zur Durchführung dieser Prüfungen zwingend erforderlichen 

Vorbereitungsmaßnahmen, 

2. Prüfungen, die auf Grundlage einer Verordnung nach den §§ 53, 54 oder 58 BBiG oder 

den §§ 42 oder 42 j HwO vorgenommen werden,  

3. Kurse und Prüfungen der Landeskurse „Sprachziel: Deutsch“,  

4. Kurse und Prüfungen der Integrationskurse, der Berufssprachkurse, der 

Erstorientierungskurse und der MiA-Kurse des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge, einschließlich der Einstufungstests, 

5. Sprachkurse und Prüfungen, die den Zugang zu Hochschulen oder 

Berufsausbildungen in Deutschland ermöglichen (sogenannte Selbstzahlerkurse), 

6. Einbürgerungstests sowie Deutschkurse und Prüfungen, die Voraussetzung sind für 

das Ablegen eines Einbürgerungstests, 

7. Alphabetisierungs- und Grundbildungsmaßnahmen, 

8. abschließende Prüfungen an den Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, die den 

Zugang zu Hochschulen ermöglichen, und 

9. Erste-Hilfe-Kurse.  

Auch wenn der Unterricht für die in diesem Absatz geregelten Angebote und Kurse nicht 

mehr in Präsenz stattfinden kann, können kursabschließende Prüfungen in Präsenz 

stattfinden. Für sämtliche nach den Sätzen 1 bis 5 zulässigen Angebote in Präsenzform gilt 

das Hygienekonzept für außerschulische Bildungsmaßnahmen, Aus-, Fort- und 

Weiterbildung; insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 

eines vergleichbaren Standards zu tragen ist, und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 

Abs. 8 Satz 1. § 1 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend, mit der Maßgabe, dass die 

Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Einhaltung der Maskenpflicht durch eine ärztliche 

Bescheinigung glaubhaft zu machen ist, aus der sich mindestens nachvollziehbar ergeben 

muss, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen 

Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung darstellt. 

Für Sport- und Bewegungsangebote in öffentlichen und privaten Einrichtungen außerhalb 

der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gilt § 10 entsprechend.  
(3) Absatz 2 Satz 1 und 2 und Satz 5 bis 7 gelten auch für entsprechende Bildungsangebote 

von Einzelpersonen und für Maßnahmen von Dienstleistern, die Leistungen zur 

Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder Maßnahmen der 

aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch umsetzen, sowie für 

arbeitsmarktpolitische Projekte, die aus Landesmitteln oder Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds gefördert werden. 

(4) In Präsenzform zulässig sind 

1. die Angebote von Fahrschulen und Bildungsträgern der Berufskraftfahrerqualifikation 

sowie des Gefahrguts, 

2. die Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverständigen oder 

Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr sowie der Fahrlehrerinnen und 

Fahrlehrer oder deren Auditierung 

3. Fahrsicherheitstraining. 

Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 

3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 

Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen 

ist. Während des praktischen Unterrichts gilt das Erfordernis des Mindestabstands nicht, 

sofern dieses nicht eingehalten werden kann. Es darf sich nur der für das jeweilige Angebot 

erforderliche Personenkreis im Fahrzeug aufhalten. Die Sätze 1 bis 4 gelten für die Angebote 

von Flug- und Bootsschulen entsprechend. 

(5) Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind unter Beachtung 

des Hygienekonzepts für Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit, das auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) 

veröffentlicht ist, grundsätzlich zulässig. Es gilt grundsätzlich die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 

3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 

Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen 

ist. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei 

aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 165 übersteigt, sind ab dem 

übernächsten Tag Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit nur als 

Einzelangebote zulässig. 

(6) Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht ist bei gleichzeitiger Anwesenheit einer 

Lehrperson und einer Musikschülerin oder eines Musikschülers oder bei gleichzeitiger 

Anwesenheit von einer teilnehmenden Person pro angefangene 20 qm Fläche des 

Unterrichtsraums oder der Fläche im Freien in Präsenzform zulässig. Für Tätigkeiten, die zu 

verstärktem Aerosolausstoß führen, wie Gesangsunterricht oder Unterricht für 

Blasinstrumente, gilt in geschlossenen Räumen die Testpflicht nach § 1 Abs. 9. Im Freien ist 

außerschulischer Musik- und Kunstunterricht in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 

einschließlich 14 Jahre und einer Lehrerin oder einem Lehrer zulässig. Es gelten das 
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Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, sofern die 

Art der Tätigkeit dies zulässt, und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. 

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei 

aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 übersteigt, ist ab dem 

übernächsten Tag der außerschulische Musik- und Kunstunterricht im Freien nach Satz 3 

auf eine Gruppe von höchstens fünf Kindern beschränkt. Unterschreitet in einem Landkreis 

oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-

Inzidenz den Schwellenwert von 50, ist ab dem übernächsten Tag abweichend von Satz 1 

der Musik- und Kunstunterricht in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen sowie einer 

Lehrperson im Freien zulässig; hierbei gilt während des gesamten Probenbetriebs das 

Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1. 

 

§ 15 

Kultur 

 
(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere  

1. Kinos, mit Ausnahme von Autokinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und 

ähnliche Einrichtungen, 

2. Zirkusse und ähnliche Einrichtungen 

sind geschlossen, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist unter Wahrung der 

Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1 sowie zuzüglich einer anleitenden Person zulässig. 

In geschlossenen Räumen gilt die Testpflicht nach § 1 Abs. 9. Im Freien ist der Probenbetrieb 

für Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Person über 14 

Jahre zulässig; es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Im 

Musikbereich gilt das Hygienekonzept Musik im Sinne des § 1 Abs. 11, im übrigen 

Kulturbereich das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 

Satz 4 sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Zuschauerinnen und 

Zuschauer sind nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte ersten und zweiten Grades 

bei der kulturellen Betätigung Minderjähriger. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in 

denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert 

von 100 übersteigt, ist ab dem übernächsten Tag der Probenbetrieb im Freien nach Satz 3 

auf Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Person über 14 

Jahre beschränkt. Der Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist untersagt.  

(3) Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander 

folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50, ist ab dem 

übernächsten Tag der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur zusätzlich in kleinen 
Gruppen bis zu zehn Personen sowie einer leitenden Person im Freien zulässig; hierbei gilt 

während des gesamten Probenbetriebs das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1. 

(4) Der Probenbetrieb sowie Aufführungen ohne Publikum zur Aufzeichnung oder 

Übertragung von professionellen Kulturangeboten sind unter Beachtung der allgemeinen 

Schutzmaßnahmen zulässig. Der Mindestabstand nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zwischen den 

mitwirkenden Personen kann während der Probe oder Aufführung ohne Publikum 

unterschritten werden; dies gilt nicht für den Probenbetrieb sowie Aufführungen ohne 

Publikum zur Aufzeichnung oder Übertragung von Chören, Gesang, Blasorchestern, 

Posaunenchören und weiteren Ensembles mit Blasinstrumenten. Tätigkeiten, die zu 

verstärktem Aerosolausstoß führen, sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden. 

(5) Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sind für den 

Publikumsverkehr geöffnet. Zur Steuerung des Zutritts gilt eine Vorausbuchungspflicht. Die 

Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem Gelände der Einrichtungen nach Satz 1 

befinden dürfen, ist vorab von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der 

Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde zu genehmigen. Es gelten das Abstandsgebot 

nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass 

eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 

oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist, und die Pflicht zur 

Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.  

 

Teil 7 
Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen 

§ 16 

Besuchs- und Zutrittsregelungen für besondere Einrichtungen 

 
(1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, ausgenommen Hospize, dürfen 

nicht für Zwecke des Besuchs von Patientinnen und Patienten betreten werden. 

(2) Über den Zugang zu 

1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fachkrankenhäuser für 

Gerontopsychiatrie, 

2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie 

3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern, 

jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die Leitung der jeweiligen 

Einrichtung. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für 

1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen, 

2.  die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, die 

Verlobte oder den Verlobten, sonstige nahe Angehörige oder nahestehende 

Personen, 

3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen, 

4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, die in dieser 

Funktion die Einrichtung aufsuchen, 

5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher Kontakt zur Erfüllung 

der ihnen übertragenen Aufgaben nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

erforderlich ist; Bevollmächtigte werden rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern 

gleichgestellt, 

6. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist, 

7. therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Personen, die 

1. enge Kontaktpersonen entsprechend der Definition durch das Robert Koch-Institut 

sind, 

2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, 

3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder  

4. aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, für das ein 

erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 besteht, solange 

deshalb eine Pflicht zur Absonderung besteht; etwaige bundes- oder landesrechtlich 

geregelten Ausnahmen von der Absonderungspflicht sind nicht anwendbar. 

(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen, Ausnahmen vom 

Betretungsverbot nach Absatz 1 oder von der Einschränkung nach Absatz 4 zuzulassen, 

wenn ein besonderes berechtigtes Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse 

liegt insbesondere bei Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden oder Begleitung von 

Geburten vor. Die Einrichtungen haben die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen 

zu treffen und deren Einhaltung zu kontrollieren. Minderjährigen unter 16 Jahren und 

Personen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen ist der Zutritt zu einer Einrichtung nach 

Absatz 1 untersagt. 

(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer in Absatz 1 genannten Einrichtung, die aufgrund 

ihrer Tätigkeit unmittelbaren Kontakt zu den Patientinnen oder Patienten der Einrichtung 

haben und sich nach der Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren 

Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen vom 30. April 2021 (GVBl. S. 270, BS 2126-

17) in der jeweils geltenden Fassung in Absonderung befunden haben, dürfen die 

Einrichtung nach Beendigung der Absonderung nur bei Vorliegen einer 

molekularbiologischen Testung mittels Polymerase-Kettenreaktion auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 (PCR-Test) oder eines PoC-Antigentests durch geschultes Personal mit 
negativem Ergebnis betreten. Der Nachweis nach Satz 1 ist auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument, jeweils in deutscher, englischer oder französischer Sprache zu 

erbringen. Die dem Testergebnis nach Satz 1 zugrunde liegende Abstrichnahme darf  

1. im Fall eines PCR-Tests ab dem ersten Tag der Symptomfreiheit, frühestens jedoch 

am elften Tag der Absonderung, 

2. im Fall eines PoC-Antigentests durch geschultes Personal ab dem ersten Tag der 

Symptomfreiheit, frühestens jedoch am 14. Tag der Absonderung 

vorgenommen worden sein. 

(7) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung nach den Bestimmungen 

der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist, muss dennoch durch entsprechende Maßnahmen 

sichergestellt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den 

jeweiligen Einrichtungen nicht gefährdet werden. 

 
§ 17 

Krankenhäuser 
 

(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025 

aufgenommen sind, die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und 

Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach § 109 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

die zum 29. April 2020 über Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit verfügen 

und im Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 

Notfallmedizin (DIVI-Register) registriert und gelistet sind, haben ihre 

Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit im jeweils notwendigen Umfang, 

mindestens jedoch 20 v. H. ihrer jeweiligen Kapazitäten, und die Behandlungskapazitäten 

der Normalversorgung in Isolierstationen im jeweils notwendigen Umfang einschließlich des 

für die Versorgung und Behandlung notwendigen Personals jederzeit für die Versorgung und 

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung vorzuhalten. 

(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 dies nach Feststellung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie erforderlich machen, haben die in Absatz 1 genannten Krankenhäuser innerhalb 

von 72 Stunden nach dieser Feststellung weitere Intensivbehandlungsbetten mit 

Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und Behandlung notwendigen 

Personals für die Versorgung und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer 

COVID-19-Erkrankung zu organisieren und vorzuhalten sowie die nicht medizinisch 

notwendigen planbaren Leistungen nach Maßgabe der Weisung des Ministeriums zu 

reduzieren.  
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(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisationskonzepte, die eine dynamische 

Anpassung der Kapazitäten an das Infektionsgeschehen zulassen, und geben diese dem 

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie bekannt. 

(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß Krankenhausplan des Landes 

Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein kontinuierliches Monitoring des Infektionsgeschehens, 

insbesondere der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der Reproduktionszahl der 

Informationen des DIVI-Registers, sowie der ständige Informationsaustausch mit den 

kooperierenden Krankenhäusern in den fünf Versorgungsgebieten erfolgen, in enger 

Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, weiterhin 

durch die Krankenhäuser der Maximal- und Schwerpunktversorgung, denen dies durch 

Bescheid des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 30. März 

2020 als besondere Aufgabe zugewiesen wurde. 

 

§ 18 

Erfassung von Behandlungskapazitäten 

 
(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung und zur Koordination der 

Behandlungskapazitäten erfassen alle in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 

einer COVID-19-Erkrankung tätigen Einrichtungen fortlaufend, mindestens einmal täglich, 

die COVID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren Intensivbetten sowie die belegten 

und verfügbaren Beatmungsplätze und melden diese Daten elektronisch an das 

Informationssystem „Zentrale Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)“ der Länder 

Rheinland-Pfalz und Saarland und an das COVID-19-Register Rheinland-Pfalz. 

(2) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 3, die Geräte, welche zur invasiven oder 

nicht invasiven Beatmung von Menschen geeignet sind (Beatmungsgeräte), besitzen, sind 

verpflichtet, unverzüglich dem für ihre Einrichtung zuständigen Gesundheitsamt Folgendes 

zu melden:  

1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung, 

2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte, 

3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungsgeräte, 

4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte, 

5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzeitige Erreichbarkeit der 

Einrichtung sichergestellt ist, sowie 

6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den Nummern 1 bis 5. 

Die in Absatz 3 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der Meldepflicht nach Satz 1 

befreit, soweit sie diese Angaben bereits in anderer geeigneter Form dem Ministerium für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zur Verfügung stellen.  

(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind insbesondere: 
1. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 

3. Dialyseeinrichtungen, 

4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung, soweit diese 

nicht zugleich ein zugelassenes Krankenhaus nach § 108 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch sind, 

6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in Nummer 1 bis 5 

genannten Einrichtungen oder mit Krankenhäusern vergleichbar sind, 

7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch, 

8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen, 

9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 

10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen, 

11. Sanitätshäuser sowie 

12. Kranken- und Pflegekassen. 

(4) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 

unverzüglich dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

weiterzuleiten. 

 

Teil 8 
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende und 

gruppenbezogene Maßnahmen 
 

§ 19 

Absonderung für Ein- und Rückreisende, Beobachtung 

 

(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Rheinland-Pfalz einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 

IfSG mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

eingestuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich 

nach der Einreise auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, 

eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 

zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die 

zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Sofern es 

sich um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem 

Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Coronavirus-

Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 (BAnzAT 13.01.2021 V1) in der jeweils geltenden 

Fassung aufgehalten haben, beträgt die Dauer der Absonderung abweichend von Satz 1 14 

Tage. Den in den Sätzen 1 und 2 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht 

gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.  

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 und 2 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder 

Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 und 2 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 

(4) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung 

für Asylbegehrende des Landes aufgenommen werden, sind verpflichtet, sich in eine 

zugewiesene Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen ständig 

dort abzusondern; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die nach § 47 des Asylgesetzes in 

einer solchen Aufnahmeeinrichtung wohnpflichtigen Personen sind beim Auftreten von 

Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür 

jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, verpflichtet, den Träger der 

Aufnahmeeinrichtung hierüber unverzüglich zu informieren, sich in eine zugewiesene, 

geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über 

eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ständig abzusondern. Die 

Aufnahmeeinrichtung hat das zuständige Gesundheitsamt hierüber unverzüglich zu 

informieren. Die Aufnahmeeinrichtung kann den Betroffenen jederzeit neue 

Unterbringungsbereiche zuweisen und Ausnahmen von den Verpflichtungen der Sätze 1 und 

2 zulassen. 

(5) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung 

für Asylbegehrende des Landes aufgenommen werden, haben unmittelbar nach der 

Aufnahme auf Anforderung des zuständigen Gesundheitsamts oder der 

Aufnahmeeinrichtung ein ärztliches Zeugnis nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 darüber 

vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Das ärztliche Zeugnis muss in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache verfasst sein. Der zugrunde liegende Test muss die 

Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse 

https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. Die Testung darf höchstens 48 

Stunden vor der Aufnahme in die Aufnahmeeinrichtung vorgenommen worden sein. Wird ein 

solches Zeugnis nicht vorgelegt, sind die genannten Personen verpflichtet, die ärztliche 

Untersuchung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

dulden. Dies umfasst auch eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einschließlich einer Abstrichnahme zur 

Gewinnung des Probenmaterials. 

(6) Anträge auf Befreiung von der Pflicht zur Absonderung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 

Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Mai 2021 gelten  

1. für Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten 

haben, 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte für Personen, die 

beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren oder 

3. für Personen, die mit den in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, 7, 10 und 11 und Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 und 2 Buchst. a bis c der Coronavirus-Einreiseverordnung benannten Personen 

in einem gemeinsamen Hausstand leben und mit diesen gemeinsam einreisen 

als gestellt und genehmigt, sofern sich diese Personen nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt 

in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als 

Virusvariantengebiet eingestuftem Gebiet aufgehalten haben.  

 

§ 20 

Ausnahmen 

 

(1) Von § 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht erfasst sind  

1. Personen, die nur zur Durchreise in das Land Rheinland-Pfalz einreisen; diese haben 

das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die 

Durchreise abzuschließen, 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Personen, die beruflich 

bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene, 

per Schiff oder per Flugzeug transportieren,  

3. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden und Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des 

Gesundheitswesens dringend erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch den 

Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt wird, oder 

4. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Personen, 

a) die im Land Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend 

notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer 

Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in einem 

Risikogebiet begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren 

Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler),  

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig 

zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in das 
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Land Rheinland-Pfalz begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, 

an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung angemessener Schutz- und 

Hygienekonzepte sind durch den Arbeitgeber, den Auftraggeber oder die 

Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer 

Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 

Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht 

erfasst  

1. Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben 

oder aus einem Risikogebiet für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen, 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden 

a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades, 

der oder des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegattin oder 

Ehegatten, Lebenspartnerin oder Lebenspartners oder Lebensgefährtin oder 

Lebensgefährten oder eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts 

oder 

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte hochrangige 

Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von 

Volksvertretungen und Regierungen. 

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer 

Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 

Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht 

erfasst  

1. Personen sowie in deren Hausstand lebende Personen, deren Tätigkeit für die 

Aufrechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärztinnen und 

Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal und 24-Stunden-

Betreuungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und 

Rechtsanwaltskanzleien), 

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des 

Bundes, der Länder und der Kommunen oder 

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von 

internationalen Organisationen 
unabdingbar ist; die Unabdingbarkeit ist durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder 

Auftraggeber zu bescheinigen, 

2. Personen sowie in deren Hausstand lebende Personen, die einreisen aufgrund 

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Grades, der oder des nicht 

dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegattin oder Ehegatten oder 

Lebenspartnerin oder Lebenspartners oder Lebensgefährtin oder 

Lebensgefährten oder eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts, 

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder 

c) des Beistands oder zur Pflege einer schutz- oder hilfebedürftigen Person, 

3. Polizeivollzugskräfte, die aus dem Einsatz oder aus einsatzgleichen Verpflichtungen 

aus dem Ausland zurückkehren, 

4. Personen sowie in deren Hausstand lebende Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung 

oder ihres Studiums in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet 

einreisen; die zwingende Notwendigkeit und unaufschiebbare berufliche Veranlassung 

sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu 

bescheinigen, 

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung 

internationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee 

akkreditiert werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an 

Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind, 

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet zurückreisen und 

unmittelbar vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in 

Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der betroffenen nationalen Regierung vor Ort besondere epidemiologische 

Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem 

Risikogebiet getroffen wurden (siehe Internetseite des Auswärtigen Amtes – 

https://www.auswaertiges-amt.de – sowie des Robert Koch-Instituts – 

https://www.rki.de –), 

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfüllung der 

Verpflichtung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos eine 

Reisewarnung unter https://www.auswaertiges-

amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise für die betroffene 

Region ausgesprochen hat, oder 

7. Personen, die zu Studien- oder Ausbildungszwecken für einen mindestens 

dreimonatigen Aufenthalt einreisen; dies ist durch den Arbeitgeber oder die 

Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

Satz 1 gilt nur für Personen, die die sich aus § 3 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der 

Coronavirus-Einreiseverordnung für sie geltenden Pflichten erfüllt haben und das ärztliche 

Zeugnis oder Testergebnis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise der zuständigen Behörde auf 

Verlangen unverzüglich vorlegen. Das Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn 

Tage nach der Einreise aufzubewahren. 

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer 

Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 

Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht 

erfasst  

1. Personen nach § 54 a IfSG, 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 

Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und des 

Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu 

dienstlichen Zwecken nach Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren, oder 

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das 

Bundesgebiet einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den 

ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche 

Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der 

Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 

vergleichbar sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer 

Tätigkeit gestattet ist; der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei 

der zuständigen Behörde an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen und 

Vorkehrungen, die zuständige Behörde überprüft die Einhaltung der erforderlichen 

Voraussetzungen. 

(5) In begründeten Fällen kann das zuständige Gesundheitsamt auf Antrag weitere 

Ausnahmen bei Vorliegen eines triftigen Grundes zulassen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort genannten Personen keine typischen 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen. Treten bei einer dem Absatz 1 

Nr. 2 bis Nr. 4 oder den Absätzen 2 bis 5 unterfallenden Person binnen zehn Tagen nach 

der Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 wie 

Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust auf, so hat diese Person 

unverzüglich zur Durchführung einer Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen. 

 

§ 21 

Verkürzung der Absonderungsdauer 

 

(1) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer 

Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 

Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, endet die Absonderung nach § 19 Abs. 

1 Satz 1 frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn eine Person über ein 

ärztliches Zeugnis oder Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen 

nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegt. 

Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung nach Satz 1 ist für Einreisende, die sich in den 

letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, nicht möglich. 

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach Absatz 1 zugrunde liegende Testung 

darf frühestens fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 

vorgenommen worden sein. Der zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des 

Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis oder Testergebnis nach Absatz 1 für mindestens 

zehn Tage nach der Einreise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durchführung eines 

Tests nach Absatz 1 erforderlich ist, ausgesetzt. 

(5) Treten bei einer dem Absatz 1 unterfallenden Person binnen zehn Tagen nach der 

Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust auf, so hat diese Person unverzüglich 

zur Durchführung einer Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für dem § 20 Abs. 4 Nr. 3 unterfallende Personen 

entsprechend. 

 

§ 22 

Gruppenbezogene Maßnahmen 

 

Bei besonderen gruppenbezogenen Arbeits- und Unterbringungssituationen, insbesondere 
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zur Durchführung einer Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für dem § 20 Abs. 4 Nr. 3 unterfallende Personen 

entsprechend. 

 

§ 22 

Gruppenbezogene Maßnahmen 

 

Bei besonderen gruppenbezogenen Arbeits- und Unterbringungssituationen, insbesondere 

bei Saisonarbeitskräften, die in Gruppen arbeiten und wohnen oder zum Zwecke der 

Aufnahme einer Tätigkeit in einer Gruppe anreisen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsaufnahme 
vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Der Arbeitgeber hat 

gruppenbezogen besondere betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur 

Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe nach den derzeit einschlägigen fachlichen 

Standards, insbesondere nach Maßgabe der zuständigen Berufsgenossenschaft, zu 

ergreifen und diese zu dokumentieren. Die zuständige Behörde hat die Einhaltung zu 

überprüfen. Zimmer dürfen nur mit höchstens der halben sonst üblichen Belegungskapazität 

belegt werden; diese Einschränkung gilt nicht für Familien.  

 

Teil 9 
Allgemeinverfügungen, Bekanntmachungspflichten 

 
§ 23 

Allgemeinverfügungen 

 

(1) Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten der 

Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-

CoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz sind im Einvernehmen mit dem für die 

gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium zu erlassen. Sofern 

Allgemeinverfügungen nach Satz 1 auch Regelungen enthalten, die Schulen oder 

Kindertagesstätten betreffen, sind diese vorab mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 

abzustimmen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Allgemeinverfügungen, die den örtlichen und zeitlichen Umfang 

einer Maskenpflicht gemäß § 1 Abs. 3 Satz 3 regeln.  

(3) Landkreise und kreisfreie Städte können im Einvernehmen mit dem für die 

gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium durch Allgemeinverfügungen 

ausgewählte Modellprojekte unter wissenschaftlicher Begleitung zulassen, die von den 

Bestimmungen dieser Verordnung abweichende Regelungen enthalten. Im Rahmen des 

Modellprojekts nach Satz 1 müssen insbesondere Regelungen über die lückenlose 

Vornahme von Testungen auf das Vorliegen des Coronavirus SARS-CoV-2, die 

Nachverfolgung von Infektionsketten, Zugangsregulierungen zu Einrichtungen sowie die 

Kontrolle dieser Maßnahmen vorgesehen werden. Die Allgemeinverfügungen nach Satz 1 

sind unverzüglich aufzuheben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises oder der 

kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 

übersteigt. Die Allgemeinverfügungen nach Satz 1 sind ebenfalls aufzuheben, wenn die 

festgeschriebenen Regelungen nach Satz 2 nicht eingehalten werden. 

 

§ 24 

Bekanntmachungspflichten  

(1) Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander 

folgenden Tagen einen der Schwellenwerte des § 28 b IfSG von 100, 150 oder 165 

überstiegen hat, haben dies in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen; zugleich ist 

bekannt zu machen, ab wann die Maßnahmen des § 28 b IfSG gelten. Gleiches gilt bei 

Unterschreiten der Schwellenwerte nach Satz 1 an fünf aufeinander folgenden Werktagen 

gemäß § 28 b Abs. 2 und 3 Satz 6 und 8 IfSG; zugleich ist bekannt zu machen, ab wann die 

Maßnahmen des § 28 b IfSG nicht mehr gelten.  

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für Maßnahmen, die in dieser Verordnung angeordnet werden und 

die das Überschreiten einer in dieser Verordnung bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz an drei 

aufeinander folgenden Tagen voraussetzen, entsprechend. 

(3) Werden in dieser Verordnung Maßnahmen angeordnet, die das Überschreiten einer in 

dieser Verordnung bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen 

voraussetzen, und unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem 

Eintreten dieser Maßnahmen an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-

Inzidenz diesen Wert, so treten diese Maßnahmen an dem übernächsten Tag außer Kraft. 

Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Werden in dieser Verordnung Maßnahmen angeordnet, die das Unterschreiten einer in 

dieser Verordnung bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden 

Werktagen voraussetzen, und überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 

ab dem Eintreten dieser Maßnahmen an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-

Inzidenz diesen Wert, so treten diese Maßnahmen an dem übernächsten Tag außer Kraft. 

Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

 

Teil 10 
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Inzidenz diesen Wert, so treten diese Maßnahmen an dem übernächsten Tag außer Kraft. 

Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

 

Teil 10 
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
 

§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält, 

2. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht 

einhält, 

3. entgegen § 1 Abs. 5 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

4. entgegen § 1 Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 2 Kontaktdaten nicht wahrheitsgemäß angibt oder 

Kontaktdaten angibt, die eine Kontaktnachverfolgung nicht ermöglichen, 

5. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 5 eine Bestätigung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 

abgibt, 

6. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 8 einer Besucherin oder einem Besucher Zutritt zu einer 

Einrichtung ohne Testnachweis gewährt, 

7. die Personenbegrenzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 nicht einhält, 

8. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

9. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht 

einhält, 

10. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 3 oder Satz 4 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht 

einhält, 

11.  entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

12.  entgegen § 2 Abs. 7 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

13. entgegen § 2 Abs. 8 eine untersagte Veranstaltung oder Zusammenkunft von Personen 

zulässt oder an einer solchen teilnimmt, 

14. entgegen § 2 Abs. 9 ein alkoholisches Getränk im öffentlichen Raum konsumiert, 

15. entgegen § 4 eine der genannten Einrichtungen öffnet oder Veranstaltungen 

durchführt, 

16. entgegen § 5 Satz 2 und 3das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht 

nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 nicht 

einhält, 

17.  entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

18. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

19. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

20. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 

Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

21. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 1 die Testpflicht nicht einhält 

22. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Testkonzept nicht vorhält oder einhält, 

23. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 2 die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

unterlässt, 

24. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 
25. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung öffnet, 

26. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 Alkohol ausschenkt, 

27. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, das 

Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 

nicht einhält, 

28. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt oder ein 

Hygienekonzept nicht vorhält oder einhält, 

29. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 

Satz 1, die Vorausbuchungspflicht oder die Testpflicht nach § 1 Abs. 9 nicht einhält, 

30. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 3 nicht sicherstellt, dass die Bewirtung ausschließlich an 

Tischen erfolgt oder die Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1 nicht einhält, 

31. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 6 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält, 

32. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

33. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 

Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

34. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 6 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält, 

35. entgegen § 8 Abs. 2 eine Einrichtung öffnet, deren Wohneinheit nicht über eine eigene 

sanitäre Einrichtung verfügt, Gemeinschaftseinrichtungen öffnet, Angebote von Sport- 

und Freizeitaktivitäten, Wellnessangebote sowie Gruppenangebote mit 

Freizeitcharakter zulässt oder kein Hygienekonzept vorhält, 

36. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 

nicht einhält, 

37. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 
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35. entgegen § 8 Abs. 2 eine Einrichtung öffnet, deren Wohneinheit nicht über eine eigene 

sanitäre Einrichtung verfügt, Gemeinschaftseinrichtungen öffnet, Angebote von Sport- 

und Freizeitaktivitäten, Wellnessangebote sowie Gruppenangebote mit 

Freizeitcharakter zulässt oder kein Hygienekonzept vorhält, 

36. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 

nicht einhält, 

37. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

38. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 durch Steuerung des Zutritts Ansammlungen von Personen 

nicht vermeidet, 

39. entgegen § 8 Abs. 5 die Testpflicht nach § 1 Abs. 9 nicht einhält, 

40. entgegen § 8 Abs. 6 Satz 2 die Versorgung der Gäste nicht kontaktarm ausgestaltet, 

41. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen nicht beachtet, 

insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält; dies gilt nicht für 

Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 69 SchulG oder § 33 PrivSchG befördert 

werden, 

42. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 ohne Trennvorrichtung einen Fahrscheinverkauf ermöglicht, 

43. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 4 alkoholische Getränke verkauft oder verzehrt, 

44.  entgegen § 9 Abs. 3 die dort genannten Angebote durchführt, 

45. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 
46. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 ein dort genanntes Training oder einen dort genannten 

Wettkampf durchführt, 

47. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 2 die dort genannte Personenbeschränkung 

nicht einhält, 

48. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 1 und 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 

1, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1, die Testpflicht nach § 1 Abs. 

9 oder die Personenbegrenzung nicht einhält, 

49. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 

nicht einhält, 

50. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 3 Zuschauerinnen und Zuschauer zulässt, 

51. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 4 Gemeinschafträume nutzt oder deren Nutzung zulässt, 

52. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 5 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz4 nicht einhält, 

53. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält, 

54. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 2 kein Hygienekonzept vorhält, 

55. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 3 Einrichtungen öffnet, 

56. entgegen § 10 Abs. 4 Individualsportarten in gedeckten Sportanlagen ausübt, 

57. entgegen § 10 Abs. 5 Satz 1 die dort genannte Personenbeschränkung nicht einhält, 

58. entgegen § 10 Abs. 5 Satz 2 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält, 

59. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 1 Training und Wettkämpfe durchführt, ohne dass ein 

Hygienekonzept vorliegt oder bei Vorliegen eines solchen gegen dieses verstößt, 

60. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 2 Zuschauerinnen und Zuschauer zulässt, 

61. entgegen § 11 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen öffnet, 

62. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 

Satz 1 oder die Vorausbuchungspflicht nicht einhält, 

63. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Vorausbuchungspflicht nicht einhält, 

64. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 3 die Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde nicht 

einholt, 

65. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

66. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

67. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 1 die Inanspruchnahme des Einrichtungsbetriebs durch eine 

infizierte Person oder eine Person, die in häuslicher Gemeinschaft mit einer infizierten 

Person lebt, veranlasst, 

68. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 3 die Inanspruchnahme des Einrichtungsbetriebs durch eine 

Person veranlasst, die mit einer engen Kontaktperson, die selbst eine Symptomatik 

einer COVID-19-Erkrankung aufweist, in einem Haushalt lebt, 

69. entgegen § 13 Abs. 5 Satz 1 oder Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht 

einhält, 

70. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

71. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 

Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

72. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 oder Abs. 3 die Personenbeschränkung nicht 

einhält, 

73. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 5 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

74. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 7 das Hygienekonzept für außerschulische 

Bildungsmaßnahmen, Aus-, Fort- und Weiterbildung, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 

2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung 

nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

75. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 9 die gebotenen Maßnahmen unterlässt, 

76. entgegen § 14 Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen unterlässt, 

77. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

78. sich entgegen § 14 Abs. 4 Satz 4 im Fahrzeug aufhält, 

79. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 5 die gebotenen Maßnahmen unterlässt, 

80. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 das Hygienekonzept der Kinder- und Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit nicht einhält, 

76. entgegen § 14 Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen unterlässt, 

77. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

78. sich entgegen § 14 Abs. 4 Satz 4 im Fahrzeug aufhält, 

79. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 5 die gebotenen Maßnahmen unterlässt, 

80. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 das Hygienekonzept der Kinder- und Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit nicht einhält, 

81. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

82. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 3 Angebote mit mehreren Teilnehmerinnen oder 

Teilnehmern zulässt, 

83. entgegen § 14 Abs. 6 Satz 1, Satz 3, Satz 5 oder Satz 6 die dort genannte 

Personenbeschränkung nicht einhält, 

84. entgegen § 14 Abs. 6 Satz 2 die Testpflicht nach § 1 Abs. 9 nicht einhält, 

85. entgegen § 14 Abs. 6 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 

Abs. 8 Satz 1nicht einhält, 

86. entgegen § 15 Abs. 1 eine dort genannte Kultureinrichtung öffnet, 

87. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 1 die Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1 nicht einhält, 

88. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 die Testpflicht nach § 1 Abs. 9 nicht einhält, 

89. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 3 oder Satz 6 die Personenbeschränkung oder die Pflicht 

zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

90. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 4 das Hygienekonzept Musik, das Abstandsgebot nach § 1 

Abs. 2 Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält, 

91. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 5 Zuschauerinnen oder Zuschauer zulässt, 
92. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 7 einen Auftritt durchführt, 

93. entgegen § 15 Abs. 3 die dort genannte Personenbegrenzung oder das Abstandsgebot 

nach § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht einhält, 

94. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unterlässt, 

95. entgegen § 15 Abs. 5 Satz 2 die Vorausbuchungspflicht nicht einhält, 

96. entgegen § 15 Abs. 5 Satz 3 die Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde nicht 

einholt, 

97. entgegen § 15 Abs. 5 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 

Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 

Abs. 8 Satz 1 nicht einhält, 

98. entgegen § 16 Abs. 1 eine dort genannte Einrichtung betritt, 

99. entgegen § 16 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort genannte Einrichtung betritt, 

100. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen Schutzmaßnahmen 

unterlässt oder deren Einhaltung nicht kontrolliert, 

101. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort genannte Einrichtung 

betritt, 

102. entgegen § 16 Abs. 6 Satz 1 eine Einrichtung betritt oder deren Betreten veranlasst, 

103. entgegen § 16 Abs. 7 die entsprechenden Maßnahmen unterlässt, 

104. entgegen § 17 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehandlungsbetten mit 

Beatmungsmöglichkeit sowie die Behandlungskapazitäten der Normalversorgung in 

Isolierstationen einschließlich des für die Versorgung und Behandlung notwendigen 

Personals nicht vorhält, 

105. entgegen § 17 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten mit 

Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und Behandlung 

notwendigen Personals nicht organisiert und vorhält, 

106. entgegen § 18 Abs. 1 die erforderliche Meldung unterlässt, 

107. entgegen § 18 Abs. 2 eine Meldung unterlässt, 

108. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die Haupt- oder 

Nebenwohnung oder eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt, 

109. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht absondert, 

110. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 3 Besuch von einer Person empfängt, die nicht dem eigenen 

Hausstand angehört, 

111. entgegen § 19 Abs. 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht oder nicht rechtzeitig 

kontaktiert oder informiert, 

112. sich entgegen § 19 Abs. 4 Satz 1 nicht in eine zugewiesene Unterkunft begibt oder sich 

dort nicht absondert,  

113. entgegen § 19 Abs. 4 Satz 2 bei Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des 

Robert-Koch-Instituts hinweisen, den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber nicht 

unverzüglich informiert oder sich nicht in die zugewiesene Unterkunft begibt und sich 

dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 absondert, 

114. entgegen § 19 Abs. 5 Satz 5 eine Untersuchung nicht duldet, 

115. entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz nicht 

auf dem schnellsten Weg verlässt, 

116. entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

Halbsatz 2, Nr. 4 Halbsatz 2 oder Nr. 7 Halbsatz 2 eine Bescheinigung nicht richtig 

ausstellt, 

117. entgegen § 20 Abs. 4 Nr. 3 Halbsatz 2 die Arbeitsaufnahme der zuständigen Behörde 

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder die ergriffenen Maßnahmen und Vorkehrungen 

nicht dokumentiert, 

118. entgegen § 20 Abs. 6 Satz 2 oder § 21 Abs. 5 eine Ärztin, einen Arzt oder ein 

Testzentrum nicht aufsucht, 

119. entgegen § 22 Satz 1 die Arbeitsaufnahme der zuständigen Behörde nicht anzeigt, 

120. entgegen § 22 Satz 2 keine besonderen betrieblichen Hygienemaßnahmen und 

Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe vornimmt oder 

diese nicht dokumentiert, 

121. entgegen § 22 Satz 4 die Belegungskapazität der Zimmer nicht halbiert. 

§ 74 IfSG bleibt unberührt. 

 

§ 26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme des § 19 Abs. 6 am 12. Mai 2021 in Kraft. § 19 Abs. 

6 tritt am 13. Mai 2021 in Kraft.  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme des § 19 Abs. 1 bis 3, der §§ 20 und 21 und des  

§ 25 Satz 1 Nr. 108 bis 111 und Nr. 115 bis 118 mit Ablauf des 20. Mai 2021 außer Kraft. 

§ 19 Abs. 1 bis 3, §§ 20 und 21 und § 25 Satz 1 Nr. 108 bis 111 und Nr. 115 bis 118 treten 

mit Ablauf des 12. Mai 2021 außer Kraft. 
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Verbandsgemeinde Landstuhl
Stellenausschreibung

Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist zum schnellst-
möglichen Zeitpunkt in der Abteilung 4 – EDV - die 
Stelle

eines/r Netzwerkadministrator/in (m/w/d)
zur Installation, Pflege und Instandhaltung der 

VPN-Infrastruktur sowie
Server und Client Komponenten

in Vollzeit zu besetzen. Die Einstellung erfolgt unbefris-
tet.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere 
folgende Arbeiten:

- Weiterentwicklung, Installation, Konfiguration 
und Pflege unserer VPN Infrastruktur auf Basis von 
Sophos Security Systemen

- Client Server Architektur

- Installation und Wartung von Geräten und Syste-
men der Informations- und Kommunikationstechnik 
(Security Gateways, Peripherie, Server) einschließlich 
Software

- Überwachung und Pflege der täglichen Datensiche-
rung

- Benutzersupport für Hard- und Software

Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen 
erwarten wir:

- Tiefgreifende Kenntnisse im Umgang mit Sophos XG 
Firewall Systemen – Sophos Certified Architect oder 
vergleichbar

- Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in der Ver-
waltung von VPN Strukturen

- Gute Kenntnisse der Serverbetriebssysteme Win-
dows Server 2019 oder Windows Server 2016

- Bereitschaft zum Dienst zu ungünstigen Zeiten 
sowie Rufbereitschaft

- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, 
Kommunikation- und Teamfähigkeit, Eigeninitiative, 
Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit

- Führerschein der Klasse B

Die Stelle ist im Stellenplan nach EGr. 8 TVöD ausgewie-
sen.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl 
gefördert und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu 
besetzende Stelle zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei ent-
sprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Bewerbungsschreiben bis spätestens 
04.06.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-mail an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 17.05.2021
gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister

Bekanntmachung zum Umlaufverfahren
Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates wurden zu einer Sit-
zung im Umlaufverfahren mit Stimmabgabe bis Donnerstag, den 
20.05.2021, 16:00 Uhr, eingeladen.
Die Beschlüsse sollen gemäß § 35 Abs. 3 GemO im Umlaufverfahren 
herbeigeführt werden.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Neubaugebiet Rothenborn, Vertrag zur Herstellung der Lösch-

wasserversorgung
2 Änderung der Hauptsatzung
Nicht öffentlicher Teil
3 Pachtangelegenheiten
3.1 Pachtangelegenheit
3.2 Pachtangelegenheit

Landstuhl, den 17.05.2021
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Dienstjubiläum bei der 
Verbandsgemeinde Landstuhl

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum konnte Bürgermeister Dr. Peter 
Degenhardt vergangene Woche Volker Pechtl gratulieren. Im Rah-
men einer kleinen Feierstunde im Rathaus bedankte er sich bei dem 
geschätzten Mitarbeiter und überreichte ihm eine Urkunde sowie 
ein Sektpräsent. Seine Frau, die ihn zur Feierstunde begleitete, freute 
sich über einen Blumenstrauß. Volker Pechtl absolvierte von 1974 
bis 1978 eine Ausbildung zum Elektroinstallateur. Nach einigen Sta-
tionen in verschiedenen Firmen, in denen er umfangreiches Wissen 
erwerben konnte, begann 1996 sein Werdegang bei den Verbands-
gemeindewerken der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslau-
tern-Süd. Nach einer Personalüberleitung 2002 zu den Technischen 
Werken Kaiserslautern, folgte er 2015 der Rückübertragung und 
blieb bis heute seiner Tätigkeit als Mitarbeiter des Werkhofes treu.
Der stellvertretende Werkleiter Edelbert Koch dankte ihm für die 
gute Zusammenarbeit und lobte das umfangreiche technische Wis-
sen des Jubilars hinsichtlich der zu betreuenden Anlagen. Den Dan-
kesworten schloss sich der Personalratsvorsitzende Kevin Siegler an.

(3) Die Neunzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 23. April 2021 

(GVBl. S. 243), BS 2126-13, tritt mit Ablauf des 11. Mai 2021 außer Kraft. 

 

 

 

Mainz, den 11. Mai 2021 

 
 

Die Ministerin 

für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

(3) Die Neunzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 23. April 2021 

(GVBl. S. 243), BS 2126-13, tritt mit Ablauf des 11. Mai 2021 außer Kraft. 

 

 

 

Mainz, den 11. Mai 2021 

 
 

Die Ministerin 

für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
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Bürger und ihre Umwelt

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
April bis November

Mittwoch & Freitag, 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Hauptstuhl
April bis November

Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 12.00 bis 17.00 Uhr

Kindsbach
April bis November

Donnerstag, 17.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 - 17.00 Uhr

Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Landstuhl
April bis November

Dienstag, 17.00 - 20.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 18.00 Uhr

Samstag, 10.00 - 16.00 Uhr

Mittelbrunn
ganzjährig geöffnet

Oberarnbach
ganzjährig geöffnet

Schopp
ganzjährig geöffnet

Trippstadt
April & Mai

Mittwoch, 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 17.00 Uhr

Samstag, 11.00 - 17.00 Uhr

Queidersbach/Linden/Krickenbach
April bis Oktober

Dienstag, 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr

Aus unserer Feuerwehr

Nachruf
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Feuerwehr-
kameraden

Oberbrandmeister
Bernd Wagner

der im Alter von 54 Jahren von uns gegangen ist.

Bernd Wagner trat 1983 in die Freiwilligen Feuerwehr Kricken-
bach ein und war seither aktives Mitglied der Freiwilligen Feu-
erwehr.

Er hat sich während seiner Dienstzeit stets vorbildlich zum 
Schutz und Wohle der Allgemeinheit eingesetzt.

Für seine Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr wurde ihm 
das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-
Pfalz verliehen.

Wir haben einen pflichtbewussten, immer hilfsbereiten Kame-
raden verloren und werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Landstuhl, im Mai 2021
Für die Verbandsgemeinde

gez. Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister
gez. Uwe Unnold, 1. Beigeordneter

Für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl
gez. Thomas Jung, Wehrleiter

Für die Wehreinheit Krickenbach
gez. Timo Vatter, Wehrführer

Tourist-Information

Tourist-Informationen  
der Verbandsgemeinde Landstuhl  

und Luftkurort Trippstadt

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 22, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de, 
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information 
der Verbandsgemeinde Landstuhl

Geschäftsstelle Zentrum 
Pfälzerwald Touristik

Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten ab Oktober:
Mo-Fr.: 9.00 -12.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 26, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41, Fax: 06306/15 29
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Müllabfuhrtermine
für die 21. Kalenderwoche 2021

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 25. Mai 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Oberarnbach Montag 24. Mai 21 Biotonne

Biotonne 

Papiertonne

Dienstag 25. Mai 21 Biotonne

Gemeinde Mittelbrunn Montag 24. Mai 21 Biotonne

Gemeinde  Bann Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 28. Mai 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Kindsbach Dienstag 25. Mai 21 Biotonne 

Papiertonne

Dienstag 25. Mai 21

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Linden Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Biotonne25. Mai 21

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne
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Öffentliche Bekanntmachungen

Vereinfachtes 
Flurbereinigungsverfahren Vogelbach 

(Wald) 2. Änderungsbeschluss
Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum

67655 Kaiserslautern, 
04.05.2021

DLR Westpfalz Fischerstraße 12
Abteilung Landentwicklung und
Ländliche Bodenordnung

Telefon: 0631-36740

Vereinfachtes Flurbereinigungsver-
fahren
Vogelbach (Wald)

Telefax: 0631-3674255

Aktenzeichen: 21148-HA2.3. Internet: www.dlr.rlp.de
I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungs-
gebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geän-
dert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 
2794))
Hiermit wird das durch Beschluss vom 20.10.2014 und mit Ände-
rungsbeschluss vom 24.11.2020 festgestellte Gebiet des Flurberei-
nigungsverfahrens Vogelbach (Wald), Landkreis Kaiserslautern, wie 
folgt geändert:
1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zuge-
zogen:
Gemarkung Flur Flurstücke Nr.
Lambsborn / 3330/1, 3383 u. 3384/1
2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen 
unter Nr. 1 festgestellt.
3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen 
Flurstücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss vom 20.10.2014 entstandenen

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung 
Vogelbach (Wald)”

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Flurstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Der 
Umbruch von Dauergrünland und Grünlandflächen sowie die Neu-
einsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre 
nach § 34 FlurbG. Der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und setzt 
die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung voraus.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt 
werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, 
Obstbäume, Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnah-
mefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit 
der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 181 vom 19.06.2020 I 1328, wird angeordnet mit der Folge, 
dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.
III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie in Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 

Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten oder 
übernächsten Werktag. Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag 
folgenden Abfuhren werden entweder am regulären Abfuhrtag oder 
am darauffolgenden Werktag durchgeführt. Somit kann auch sams-
tags nachgefahren werden.

Bann

Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0171  2029305

Dienstag

Papiertonne

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl

Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal

Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Gemeinde Oberarnbach Montag 24. Mai 21 Biotonne

Gemeinde Mittelbrunn Montag 24. Mai 21 Biotonne

Gemeinde Linden Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne

Gemeinde Schopp Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne

Biotonne 

Papiertonne

Donnerstag 27. Mai 21

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne 

Papiertonne

Donnerstag 27. Mai 21 Biotonne 

Papiertonne

Mittwoch 26. Mai 21 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 26. Mai 21

Biotonne 

Papiertonne

Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 27. Mai 21

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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oder
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz,

Neumühle 8, 67728 Münchweiler/A
oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der 
Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elek-
tronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73) in der jeweils geltenden 
Fassung zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei 
dem DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter Service/ 
Elektronische Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei der 
ADD sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, 
die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de/de/service/Elektroni-
sche-Kommunikation/ ausgeführt sind.
Hinweis:
Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 
1 Satz 1 lit. e und Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zur Wahrneh-
mung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum 
(DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informations-
pflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO sowie der Betroffenenrechte 
nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf die Datenschutzerklärung auf 
unserer Homepage www.dlr.rlp.de unter Datenschutz hin.

Im Auftrag
Barbara Meierhöfer

Kindsbach

Ortsbürgermeister Knut böhlke
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
www.kindsbach.de

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung. 
E-Mail: info@uwe-vatter.de, Tel.: 06307 993666
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 137 
FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbe-
reinigung dienlich ist. Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. 
I 4.3 vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde 
Ersatzpflanzungen anordnen. Sind Holzeinschläge entgegen der 
Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf-
sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind 
Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet werden können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur 
Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstü-
cke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbei-
ten auf ihnen vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses 
sind Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, bei der Flur-
bereinigungsbehörde, dem

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz,
Fischerstraße 12, 67655 Kaiserslautern

anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten 
lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist.

Begründung
1. Sachverhalt:
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 287 ha Verfahrensflä-
che erfährt durch die Änderungen eine geringfügige Vergrößerung 
von etwa 0,9 ha.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Vogelbach (Wald) hat den 
festgesetzten Änderungen des Flurbereinigungsgebiets in seiner 
Vorstandsitzung am 02.03.2021 im Umlaufverfahren zugestimmt.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Westpfalz als zuständige 
Flurbereinigungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines 
Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens sind mit der Anhörung 
des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft erfüllt.
2.2 Materielle Gründe
Die Zuziehung der unter Nr. 1.1 aufgeführten Flurstücke aus der 
Gemarkung Lambsborn, Nr.n 3330/1, 3383 u. 3384/1 sind aus ver-
messungstechnischen Gründen und zur besseren Abgrenzung des 
Verfahrensgebietes erforderlich.
Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbe-
reinigungsgebietes. Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind 
damit erfüllt.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, 
dass die Weiterführung des Vereinfachten Flurbereinigungsver-
fahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten betriebswirt-
schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber 
könnte durch die aufschiebende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe 
eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintreten, mit der Folge, dass 
die neuen Flurstücke erst ein oder zwei Jahre später als vorgesehen 
bewirtschaftet werden können.
Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und die damit 
investierten öffentlichen Mittel tragen ganz erheblich zur Erhaltung 
der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung 
eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im 
Hinblick auf den raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es 
erforderlich, dass die mit der Vereinfachten Flurbereinigung ange-
strebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, nach der 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz,
Fischerstraße 12, 67655 Kaiserslautern
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Sickingenstadt Landstuhl
in Vertretung 1. stadtbeigeordneter sascha rickart
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail: sascha.rickart@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.

Geschlossen

Geschlossen

Öffentliche Bekanntmachungen

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bebauungsplan „Am Rothenborn,

 2. Teil“;
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

 und Inkrafttreten des Bebauungsplans
Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat in seiner Sitzung am 
27.04.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der aktuellsten Fassung, den 
Bebauungsplan „Am Rothenborn, 2.Teil“ als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan wurde aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt und bedarf daher keiner Genehmigung der unteren Planungs-
behörde (§ 10 Abs. 2 BauGB).
Mit dieser Bekanntmachung tritt der obige Bebauungsplan gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB in Kraft und wird ab diesem Zeitpunkt, mit den darin 
enthaltenen Festsetzungen, rechtsverbindlich. Gemäß § 27a Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG), in der aktuellsten Fassung, wird der 
Bebauungsplan „Am Rothenborn, 2. Teil“ auch auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde Landstuhl unter www.landstuhl.de (auf der 
Startseite è Rathaus und Verwaltung è Amtsblatt è Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl) veröffentlicht.
Der Bebauungsplan (Planzeichnung, textliche Festsetzungen, 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung) kann bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 66849 Landstuhl, Kaiser-
straße 49, Rathaus, Zimmer 213 im 2. Obergeschoss, während der 
allgemeinen Dienststunden (montags bis mittwochs von 08.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 
Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr) dauerhaft 
von jedermann eingesehen werden. Dort wird auf Verlangen Aus-
kunft über die Satzung und deren Inhalte erteilt.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch eine 
regelmäßig unterbrochene breite Linie abgegrenzt und wird aus 
der beigefügten verkleinerten Planskizze, die Bestandteil dieser 
Bekanntmachung ist, ersichtlich.
Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass Verletzungen der in § 215 BauGB 
bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der
Satzung schriftlich gegenüber der Sickingenstadt Landstuhl unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind.
Zudem wird auf die Vorschrift des § 44 BauGB über die Entschädi-
gung von durch die Satzung eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche hingewiesen.
Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), 
in der aktuellsten Fassung, gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund 
der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, den 10.05.2021

Im Auftrag
gez. Uwe Unnold, 1. Beigeordneter
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geltungsbereich bebauungsplan „am rothenborn, 2. Teil“:
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Transport zum Corona-Impfzentrum
Zur Unterstützung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, die keinerlei Möglichkeit haben in Eigenregie zum Corona-
Impfzentrum in Kaiserslautern zu gelangen, wollen wir einen 
Fahrdienst einrichten. Dazu hat uns die Ortsgemeinde Linden 
dankeswerterweise deren Bürgerbus für bestimmte Zeiträume 
zur Verfügung gestellt, mit dem bis zu 3 Personen gleichzeitig 
transportiert werden können. Zunächst können wir Fahrten zu 
folgenden Zeiten anbieten: Dienstags und donnerstags jeweils 
von 14:00 - 17:00 Uhr. Sollten Sie Bedarf haben melden Sie sich 
bitte unter 06371-83111 um Ihren Transport zu koordinieren.
Um bei Bedarf zusätzliche Transportzeiten anbieten zu können 
sucht die Sickingenstadt weitere ehrenamtliche Helfer, die Fahr-
ten zwischen Landstuhl und dem Impfzentrum übernehmen 
könnten. Sie benötigen lediglich eine gültige Fahrerlaubnis der 
Klasse B. Wenn Sie uns unterstützen wollen schreiben Sie bitte 
eine Mail an andrea.mueller@landstuhl.de mit Ihrem Namen, 
Telefonnummer (unter der Sie am besten erreichbar sind) und 
in welchen Zeiträumen Sie uns zur Verfügung stehen würden, 
damit wir die Koordination übernehmen können.

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander-
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Landstuhler Stadtbücherei: 
Terminvereinbarung und Abholdienst für 

Medien und Bücher wieder aktiviert

(Pixabay)
Laut aktueller Allgemeinverfügung 
des LK Kaiserslautern darf aktuell 

nur eine Person bzw. Angehörige eines Hausstandes nach 
Terminabsprache die Stadtbücherei betreten. Abholmöglich-
keit während unserer Öffnungszeiten weiterhin möglich mit 
folgenden Ablauf:
1. Reservieren telefonisch oder per Online-Katalog „Findus“ 

https://landstuhl.buchabfrage.de
2. Abholung von Medien am darauffolgenden Öffnungstag vor 

der Stadtbücherei.
3. Papiertaschen werden von uns zur Verfügung gestellt.
4. Zusätzlich gilt: Verlängerungen gerne auch über unser Fin-

dus-Portal oder telefonisch.
5. Alle Infos auch direkt auf unserer Homepage www.stadtbue-

cherei-landstuhl.de oder per Mail an stadtbuecherei@land-
stuhl.de oder telefonisch unter: Telefon 06371/14652 oder 
06371/1300880.

Wasserspiele am Alten Markt
Der Alte Markt mit seinen Wasserspielen erfreut sich bei der Land-
stuhler Bevölkerung großer Beliebtheit. Vor allem in den Som-
mermonaten ist der Platz stark belebt und die Kinder lieben es 
besonders in den Wasserfontänen herumzutollen. Dies birgt in Zei-
ten von Corona und den damit verbunden Einschränkungen jedoch 
unkalkulierbare Risiken. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen 
sind größere Ansammlungen von Menschen untersagt. Daher habe 
ich entschieden, dass die Wasserspiele am Alten Markt erst dann in 
Betrieb gehen werden, wenn das Infektionsgeschehen dies zulässt. 
Ich bitte alle Landstuhler Bürgerinnen und Bürger sich an die Vorga-
ben der jeweils aktuellen Coronaverordnung zu halten und damit zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehen beizutragen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gez. Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Sickingenstadt Landstuhl und 
Pfalzwerke kooperieren im Projekt 

„Nahwärmeversorgung für 
Neubaugebiet“ in Landstuhl

(v.l.: René Chassein (Pfalzwerke); Paul Anfang (Pfalzwerke); Ralf Hersina 
(Stadtbürgermeister); Florian Feth (concept W Projektentwicklungsge-
sellschaft); Michael Olejniczak (concept W Projektentwicklungsgesell-
schaft))
Die Sickingenstadt Landstuhl und die Pfalzwerke arbeiten künftig 
auch im Bereich der Nahwärmeversorgung als Partner eng zusam-
men. Dazu haben beide am Freitag, 7. Mai 2021, in der Zehnten-
scheune in Landstuhl den „Gestattungs- und Betreibervertrag zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Nahwärmeversorgung“ unterzeich-
net. Seitens der Stadt freuten sich Stadtbürgermeister Ralf Hersina 
und seitens der Pfalzwerke der demnächst scheidende technische 
Vorstand René Chassein und sein Nachfolger Paul Anfang über die 
Unterzeichnung des Vertrags. In Anerkennung der langjährigen 
guten Zusammenarbeit überreichte Stadtbürgermeister Hersina 
René Chassein einen geprägten Zinnteller. Weiterer Vertragspartner 
bei dem Projekt ist die concept W - Projektentwicklungsgesellschaft 
für zeitgemäßes Wohnen mbH & Co. KG, die das Neubaugebiet plant 
und erschließt. Sie war bei der Unterzeichnung durch Florian Feth 
und Michael Olejniczak vertreten.
Klimafreundliche Wärmeversorgung zu attraktiven Preisen
Die Pfalzwerke werden in dem Neubaugebiet ein Nahwärmenetz 
aufbauen. Die Nahwärme ist bei Baufamilien durch die niedrigen 
Primärenergiekosten und die hohen Förderkonditionen der KfW von 
großem Interesse und bietet eine klimafreundliche Wärmeversor-
gung zu attraktiven Preisen.
In der neuen Heizzentrale werden zwei hocheffiziente Blockheizkraft-
werke (BHKW) mit je ca. 50 Kilowatt elektrisch (kWel)/100 Kilowatt 
thermisch (kWth) für die Grundlast sowie ein Erdgasbrennwertkessel 
mit ca. 400 kW für die Spitzenlast errichtet. Die BHKW entsprechen 
großen Verbrennungsmotoren. Dabei wird das heiße Abgas sowie 
das Kühlwasser genutzt, um das Wasser des Heiznetzes zu erwärmen. 
Gleichzeitig wird an die rotierende Welle des Motors ein Generator 
angeschlossen, der gleichzeitig Strom erzeugt.
Erste Bebauung in 2022 geplant
Daran angeschlossen werden rund 60 Grundstücke, auf denen Ein-
familienhäuser, Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäusergebaut 
werden. Die Erschließung soll im Herbst beginnen und die ersten 
Häuser sollen im Laufe des Jahres 2022 stehen.
Durch die effiziente Wärmeversorgung und einem Primärenergiefak-
tor von ca. 0,52 lassen sich gute Förderungen der KfW nutzen. Die 
Pfalzwerke sind neben der Planung und Errichtung der Heizzentrale 
und des Wärmenetzes auch für deren Betrieb inklusive Fernüberwa-
chung, Stördienst, Energiebeschaffung und Einspeisemanagement 
zuständig. Weiterhin führen die Pfalzwerke die Wärmekostenabrech-
nung durch und unterstützen die Baufamilien bei Interesse mit wei-
teren Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Energie, 
wie bspw. Photovoltaik, Batteriespeichern und Wallboxen für das 
Aufladen des Elektrofahrzeuges. René Chassein, Mitglied des Pflaz-
werke-Vorstandes: „Mit der Stadt Landstuhl verbindet uns seit vielen 
Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit, die sich bereits in vielen Pro-
jekten sehr erfolgreich bewährt hat. Daher freut es mich besonders, 
dass wir nun auch mit der Nahwärme in einem sehr zukunftsorien-
tierten und nachhaltigen Projekt zusammenarbeiten und auch hier 
unseren gemeinsamen Teil zum Klimaschutz beitragen.“
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GÖTTEL & SOHN ist ein in Landstuhl ansässiges Familienunterneh-
men, dass sich erfolgreich in 3 Kernfeldern bewegt:
Dem Immobilienmarkt im Bereich von Mietraumvermittlung insbe-
sondere für und an Militärangehörige der US- und NATO-Streitkräfte 
sowie den Verkauf von Wohnungen, Häusern und Grundstücken. 
Dies bereits seit mehreren Jahren erfolgreich.
Auf dem Versicherungsmarkt mit langjähriger Berufserfahrung und 
Spezialisierung im Sach- und Finanzierungsgeschäft. Die Rund- 
um- Beratung und der Verkauf finden in den Bereichen Versiche-
rung, Vorsorge, Vermögen, Finanzierung und Geldanlage statt. Das 
Versicherungsgeschäft wird bereits seit 30 Jahren, als gebundener 
Vertreter der Versicherungsunternehmen der Allianz, erfolgreich 
betrieben, so dass die Agentur im Januar zur Generalvertretung der 
Allianz ernannt wurde.
Die dritte Sparte, eine gewerbliche Reinigungsfirma wurde zusätz-
lich gegründet, die im Landstuhler Gebiet ansässigen Privat- und 
Geschäftskunden bedient sowie die Immobilienvermarktung unter-
stützt.
Bei GÖTTEL & SOHN handelt es sich um ein gebündeltes modernes 
Dienstleistungsunternehmen für den Privat- und den Gewerbekun-
den.
Seit März ist GÖTTEL & SOHN in der Daimlerstraße 13a im Gewer-
begebiet Landstuhl-Nord ansässig und und präsentiert sich dort in 
einer ganz neuen Form: Modern, hell, freundlich, in neuen Räumlich-
keiten und mit reichlich Parkplätzen ausgestattet stellt sich das Fami-
lienunternehmen nun gestärkt den Herausforderungen der Zukunft 
entgegen.
Die Sickingenstadt Landstuhl wünscht weiterhin viel Erfolg und gute 
Geschäfte!

Stadthalle Landstuhl

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Spiel-Übergabe  
„Deep Dive“ an Kita Pickolino

Die Spieleautoren Tanja Malinowski und Marcus Meigel veröffentli-
chen im Logis Verlag ein eigens entwickeltes Spiel. Die Kita hatte sich 
schon bei verschiedenen Spielen an Testungen beteiligt und freut 
sich mit den beiden Autoren, dass es jetzt auch tatsächlich mit einer 
Auflage geklappt hat. Das Gespür der Kinder trat maßgeblich dazu 
bei, dass das Spiel praktisch, haptisch und kindertauglich optimal 
umgesetzt werden konnte, betonten die beiden Spieleautoren. Vor 
allem konnte das Kita Kind Johanna Haag bei der Spieltestung, mit 
ihrem engagierten Verhalten und ihrem Ideenreichtum während des 
Spielens dazu beitragen, die Spielidee zu verfeinern.  „Deep Dive“ för-
dert das Farb- und Mengenverständnis und übt die Frustrationstole-
ranz mit ansprechendem Design und dazu passenden Spielfiguren. 
Es geht um die Achtung vor dem Hai und um das Tauchen nach 
Muscheln mit weißer Perle. Die Kinder lernen ein Risiko abzuschät-
zen und erfahren aber keine, durch Mitspieler ausgelöste negativen 
Interaktionen. Jeder Spieler, ob jung oder alt, hat bei diesem Spiel die 
gleichen Chancen. Das Spiel wird in 3 verschiedenen Sprachen pro-
duziert und ist erhältlich z.B. in der Buchhandlung Stützel in Land-
stuhl. Oder es kann auch ausgeliehen werden in der Bibliothek in 
Landstuhl, Ramstein und Kaiserslautern. Die Kita Pickolino bedankt 
sich bei den Autoren für die Kooperation und die 3 Exemplare des 
Spieles, die jetzt in jeder Gruppe zum Einsatz kommen.

Familienunternehmen GÖTTEL & SOHN 
in neuen Räumlichkeiten

Geschlossen
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Diese Wartungsarbeiten werden ab Dienstag, den 25.05.2021 bis 
Mittwoch, den 02.06.2021 in der Gemeinde Linden in der Zeit 
zwischen 8.00 und 16.00 Uhr erfolgen.
Die Stromversorgung wird mittels Ersatzstromaggregat gewähr-
leistet.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der 
Durchführung der Arbeiten nicht möglich.
Sie haben Fragen?
Für Rückfragen steht Ihnen die Hotline des Kundenservice unter der 
Tel. Nr. 0621/5852010 zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen
Internet: www.pfalzwerke-neztz.de
E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de

Viel ehrenamtliches Engagement für den 
Mehrgenerationenplatz in Linden

Hiermit möchten wir von der Ortsgemeinde mal Danke sagen für 
die tolle Arbeit von Regina und Otto Kohlmeyer sowie Helma Weiß 
am Mehrgenerationenplatz. Schon bereits seit Monaten haben die 
Drei es sich zur Aufgabe gemacht, die Grünanlage am Mehrgenera-
tionenplatz im Ortskern von Linden zu pflegen. In zahllos geleiste-
ten Arbeitsstunden und mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement 
und gärtnerischem Fachwissen werden die Sträucher geschnitten, 
Unkraut gejätet und Neubepflanzungen vorgenommen. Damit leis-
ten sie einen wichtigen Beitrag zur Verschönerung des Ortsbildes und 
machen eine tolle Arbeit, die die Gemeinde viel Geld kosten würde. 
Wenn sich der ein oder andere vielleicht durch dieses ehrenamtliche 
Engagement inspiriert fühlt und sich auch gerne ehrenamtlich in 
welcher Weise auch immer in der Gemeinde betätigen möchte, kann 
sich gerne bei der Ortsgemeinde oder direkt bei Otto Kohlmeyer Tel. 
06307-1616 melden.
Fortsetzung folgt !

Bericht über die Sitzung des 
Gemeinderates Linden am 06.05.2021 im 

Umlaufverfahren
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser strebt einen eigen-
initiativen und eigenfinanzierten Glasfaserausbau in der gesamten 
Verbandsgemeinde Landstuhl an. Der Gemeinderat Linden stimmt 
dem Abschluss des Kooperationsvertrages zu und ermächtigt die 
Ortsbürgermeisterin den Vertrag zu unterzeichnen.
Weiterhin hat der Gemeinderat der Erstellung eines Vorsorgekon-
zeptes für Hochwasser und Starkregen zugestimmt. Die Verbands-
gemeinde Landstuhl hat dem Gemeinderat die Erstellung eines 
gemeinsamen Vorsorgekonzeptes für Hochwasser und Starkregen 
für alle Ortsgemeinden vorbehaltlich der Förderung durch das Land 
empfohlen. Die Ortsgemeinde überträgt der Verbandsgemeinde die 
Aufgabe zur Erstellung eines Konzeptes mit entsprechender Kosten-
regelung und wird ermächtigt, vorbehaltlich der Zuschussgewäh-
rung, die Erstellung des Konzeptes an das geeignetste Ingenieurbüro 
mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben.
Einer Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung von derzeit Landwirt-
schaft auf Wohnen und Gewerbe, Erweiterung Wohnhaus, Umbau-
maßnahmen an ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden 

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung zur Telefonkonferenz
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Linden wurden zu 
einer Sitzung in Telefonkonferenz eingeladen auf Donnerstag, den 
20.05.2021, 19:30 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO per Telefonkonferenz 
herbeigeführt werden.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Linden
2 Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der 

Ortsgemeinde Linden
3 Bauvoranfrage Neubau eines Ferienhauses mit 2 Wohnungen 

Lindener Mühle
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
5 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Linden, den 11.05.2021
gez. Meier

Ortsbürgermeisterin
Für die Teilnahme an der Telefon-/Audiokonferenz gehen Sie 
bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie sich zum vereinbarten Zeitpunkt (Donnerstag, 
20.05.2021, 19:30 Uhr) per Telefon mit der Einwahlnummer 0692 
0009800 in die Telefon-/Audiokonferenz ein.

2. Geben Sie den Konferenz-Code 6191779848 unmittelbar gefolgt 
von # (also: 6191779848#) ein.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden
von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

 im Kath. Pfarrheim
Anmeldung 1-(2) Tag(e) im Voraus unter 
0175/1909862
Täglich frisch zubereitet!

Vor- oder Nachspeise und Hauptgericht für 4,50 EUR
Möglichkeit der Lieferung nach Hause für 5,50 EUR
- Lieferung nach Linden und Krickenbach möglich -
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt ausschließlich die 
Lieferung Nachhause.

Speiseplan vom 24. Mai bis 28. Mai 2021
Montag:
geschlossen
Dienstag:
Kartoffelklöße mit Schinken-Sahnesoße und kl. Salat
*Eis am Stiel *
Mittwoch:
Hühner-Nudel-Eintopf mit fr. Baguette
*Gnocchis mit Frischkäsesoße*
Donnerstag:
Rahmschnitzel mit Petersilie-Kartoffeln und kl. Salat
*Kuchen*
Freitag:
Geb. Fischfilet auf Vollkorn-Gemüsereis
*Vanillecreme mit fr. Erdbeeren*

Nicole Meier, Ortsbürgermeisterin

Pfalzwerke Netz AG
Sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,
hiermit informieren wir Sie, dass die Pfalzwerke Netz AG dringende 
Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchführt.
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Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche
Anordnung
1. 1. Der Fußgängerüberweg in der Hauptstraße in Höhe des alten 
Rathauses, Anwesen Schulstraße 2, ist zu entfernen.
2. Die Fahrbahnmarkierungen (Zeichen 293) und die dazugehörigen 
Verkehrszeichen 350-10 „Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts“, 
350-20 „Fußgängerüberweg, Aufstellung links“ sind zu entfernen.
3. Die Kosten für die Entfernung der Markierung und Verkehrszei-
chen obliegt gem. § 5b Abs. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) dem 
Träger der Straßenbaulast (Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern).
4. Die Anordnung wird mit der Entfernung der Verkehrszeichen und 
Markierungen wirksam.
Gründe
Der Fußgängerüberweg wurde aufgrund der Gefahrenstelle für 
Schüler der damals nahegelegenen Grundschule beim Überqueren 
der Hauptstraße eingerichtet. Da in dem Gebäude der ehemaligen 
Grundschule bereits seit mehreren Jahren kein Betrieb mehr stattfin-
det, bewegen sich in diesem Bereich auch keine Schüler mehr. Eine 
Gefahrenstelle besteht aus diesem Grund nicht mehr und der Fuß-
gängerüberweg ist folglich zu entfernen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Unnold, 1. Beigeordneter

Diese Bekanntmachung kann auch auf unserer Homepage unter der 
Rubrik Amtsblatt-Online aufgerufen werden.

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO);

hier: Versetzen einer Bushaltestelle im Bereich der 
Hauptstraße 68 zum neuen Standort Hauptstraße in 

Höhe des alten Rathauses in Queidersbach
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zuständige 
Straßenverkehrsbehörde auf Grund der §§ 44, 45, 46 und 47 der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche

Anordnung

1. Die Bushaltestelle in Höhe des Anwesens der Hauptstraße Haus-
nummer 68 wird versetzt.

2. Das Verkehrszeichen 224-40 „Haltestelle“ ist in Höhe der Haupt-
straße 68 zu entfernen und am neuen Standort in der Haupt-
straße Höhe des Anwesens Schulstraße 2 (altes Rathaus) wieder 
aufzustellen.

3. Die Kosten für die Versetzung des Verkehrszeichens obliegt dem 
Inhaber der Konzession, (DB Regio Bus Mitte GmbH).

4. Die Anordnung wird mit der Versetzung des Verkehrszeichens 
wirksam.

Gründe
Der Rohrpfosten an dem das bisherige Verkehrszeichen 224-40 
„Haltestelle“ angebracht ist befindet sich im Einfahrtsbereich eines 
Privatgrundstückes. Durch Mitteilung des Grundstückseigentümers 
wurde bekannt, dass die wartenden Fahrgäste (meist Schüler oder 
Jugendliche) bereits des Öfteren Beschädigungen an dem Gebäude 
des Grundstückseigentümers und Verunreinigungen im Bereich der 
Hofeinfahrt verursacht haben. Um den Missständen entgegenzuwir-
ken hat der Eigentümer die Versetzung oder Entfernung beantragt. 
Aus diesem Grund ist es erforderlich die Bushaltestelle zu versetzen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Unnold, 1. Beigeordneter

Diese Bekanntmachung kann auch auf unserer Homepage unter der 
Rubrik Amtsblatt-Online aufgerufen werden.

Ländlerhof wurde zugestimmt. Desweiteren wurde die Veräußerung 
eines gemeindeeigenen Grundstücks und der Veräußerung von 
Grundstücken im Neubaugebiet Junkerkopf beschlossen.

Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung zum Umlaufverfahren
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Mittelbrunn wur-
den zu einer Sitzung im Umlaufverfahren mit Stimmabgabe bis

Donnerstag, den 20.05.2021, 16:00 Uhr,
eingeladen.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO im Umlaufverfahren 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Angestrebter Glasfaserausbau der Unternehmensgruppe Deut-

sche Glasfaser
2. Erstellung eines Vorsorgekonzeptes für Hochwasser und Starkregen
3. Kauf eines Sonnensegels für die Kita

Mittelbrunn, den 12.05.2021
gez. Dr. Walter Altherr, Ortsbürgermeister

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0173/ 3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt. Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 
Stunde vor Fahrtbeginn.

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO)

hier: Entfernung eines Fußgängerüberweges  
in Höhe des alten Rathauses,  

Anwesen Schulstraße 2, in Queidersbach; 
Teilaufhebung der Anordnung vom 10.07.2002

Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zuständige 
Straßenverkehrsbehörde auf Grund der §§ 44, 45, 46 und 47 der 



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 25 Ausgabe 20/2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021

Juni bis zum 1. Juli. Die Arbeiten werden von frühestens 22.00 Uhr bis 
spätestens 5.30 Uhr des Folgetages durchgeführt. Dabei kann es zu 
Lärmentwicklung kommen, die auf das unbedingt notwendige Maß 
reduziert wird.

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Die Kreisverwaltung Kaiserslautern verschickt über 

5.000 Bescheinigungen an alle, die eine Corona-
Infektion überstanden haben

Patienten, die in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern eine 
Corona-Infektion überstanden haben, bekommen seitens der Kreis-
verwaltung Kaiserslautern als zuständiges Gesundheitsamt eine ent-
sprechende amtliche Bescheinigung zugesendet, teilt Landrat Ralf 
Leßmeister mit. Die Bescheinigungen werden erforderlich, nachdem 
die Bundesregierung bezüglich der Corona-Regelungen für voll-
ständig Geimpfte und Genesene eine Verordnung zur Regelung von 
Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 erlassen hat. Deshalb häu-
fen sich beim Gesundheitsamt Anfragen über den Nachweis einer 
positiven PCR-Testung in der Vergangenheit, denn viele Genesene 
verfügen nicht über den entsprechenden Laborbefund.
Bescheinigung mit allen Daten
Das Gesundheitsamt verschickt deshalb in den kommenden Tagen 
an über 5.000 genesene Personen im Stadt- und Kreisgebiet auto-
matisch eine Bescheinigung über deren SARS-CoV-2-Infektion mit 
den notwendigen Daten. Diese kann dann als Nachweis bei den ent-
sprechenden Einrichtungen oder Geschäften vorgelegt werden. Die 
Anforderung eines Nachweises über die positive PCR-Testung beim 
Gesundheitsamt ist somit entbehrlich; von weiteren Anfragen bittet 
das Gesundheitsamt daher abzusehen.

L 363/KL, Deckensanierung 
Kreuzungsbereich Landstuhl

Vollsperrung Kreuzungsbereich Landstuhl - 
Ramstein

Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM KL) teilt mit, dass der 
Ausbau des Kreuzungsbereiches der L363 – L395 in Richtung Ram-
stein am Donnerstag den 13.05.2021 beginnen wird. Das Projekt wird 
sich ausschließlich auf den Kreuzungsbereich in der Sickingenstadt 
Landstuhl beziehen. In Abhängigkeit der Arbeiten wird das Projekt 
ca. 4 Tage andauern. Während den Bauarbeiten muss der Kreuzungs-
bereich voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in Landstuhl ab 
dem Abzweig in die Bahnstraße Richtung Kindsbach. Von Ramstein 
kommend, verläuft die Umleitung über das „Gewerbegebiet West“ 
von Landstuhl in Richtung Kindsbach. Die Umleitung gilt ebenso in 
umgekehrter Richtung. Die Bauarbeiten umfassen eine Erneuerung 
der kompletten Trag- und Deckschicht im Kreuzungsbereich. Im 
Zuge des Ausbaus werden auch kleinere Teilbereiche der Straßenbe-
festigung ab dem Untergrund neu aufgebaut. Die Gesamtbaukosten 
belaufen sich auf ca. 90.000€. Die Maßnahme soll bis Sonntag, den 
16.05.2021 vollständig beendet werden. Die Ausbauarbeiten an der 
L 363 sind dringend notwendig, um weitere Verkehrsbeschränkun-
gen zu vermeiden. Der LBM KL bittet die Verkehrsteilnehmer um Ver-
ständnis für die unumgänglichen Verkehrsbehinderungen.

Fundsachen / zu verschenken

Zu verschenken
- Koffernähmaschine von Victoria und eine Babywippe. Bei Interesse 
bitte anrufen unter 06371/468575
- Regenwassertank 1000l gebraucht. Bei Interesse bitte anrufen 
unter: 06371/7319782
Haben auch Sie etwas zu verschenken?
Dann können Sie als Privathaushalt über die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Amtsblatt, kostenlos eine Anzeige 
über gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände die für den Sperr-
müll zu schade sind, aufgeben.
Der Gegenstand kann mit einer kurzen Beschreibung und der 
Telefonnummer des Schenkenden in dieser Rubrik veröffentlicht 
werden. Anzeigen-Annahme beim Amtsblatt unter:
Telefon: 06371/83119 oder per Email: amtsblatt@landstuhl.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Seniorenessen
Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liefern weiterhin 
das Seniorenessen in Queidersbach und Bann aus, welches im 
Pfarrheim in Linden täglich frisch zubereitet wird.
Wer gerne Essen geliefert bekommen möchte, kann sich bei Wal-
traud Gries 0176/31611350 mit 1-2 Tage im Voraus melden. Den 
Speiseplan finden Sie im Amtsblatt unter der Rubrik Linden.

Schopp
erster beigeordneter dr. Lothar Wildmoser
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 06307/6027, Mail: schopp@vglandstuhl.de,
www.gemeinde-schopp.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Schopp
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen zu 5,90 € statt. Die Lie-
ferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochenplan 
wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt. Bestel-
lung und Info unter Restaurant Eichwalstuben, Tel. 06307-4330 
oder 0176-84361507.

Dr. Lothar Wildmoser, Erster Beigeordneter

Stelzenberg
Ortsbürgermeister  Fritz geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Urlaub Ortsbürgermeister
Herr Ortsbürgermeister Jens Specht befindet sich vom 
17.05.2021 – 04.06.2021 im Urlaub. Die Vertretung über-
nimmt der Erste Beigeordneter Celim.

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

DB Netz AG
Baumaßnahmen am Bahnhof Kindsbach

Um die Nutzlänge der Gleise am Bahnhof Kindsbach zu erweitern, 
wird das Ausfahrsignal am Gleis 3 um 35 m versetzt. Die vorbereiten-
den Arbeiten finden vom 7. bis 11. Juni zwischen 8.00 Uhr und 17.00 
Uhr statt. Für die direkt für die Signalversetzung notwendigen Arbei-
ten gibt es nächtliche Sperrpausen vom 12. bis 16. Juni sowie vom 28. 
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Notdienst 
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www.jakob-becker.de

// Ab� uss verstopft?
Wir helfen!

Notdienst 

Gartenarbeiten aller Art
• Baumfällung (speziell Risikolage)             • Rollrasen anlegen und säen
• Baumstammfräsen/-Entwurzelung  • Steingarten u. Pflastersteine anlegen
• Heckenschnitt und Sträucher             • Mäharbeiten/Vertikutieren
• Obstbäume schneiden             • Inkl. Abtransport 

preiswert und professionell  & 06303-87617 oder 0176-64617164 

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

IN IHRER REGION
WOHNEN

www.garant-immo.deTel. 0631/89 29 75-21

Suche Oma‘s oder Opa‘s älteres Häuschen 
zum Kauf! Liebe Eigentümer, liebe

Erbengemeinschaften! Paula und Ben
suchen mit Ihren Eltern ein gemütliches Zu-
hause mit Garten. Zustand des Hauses egal.
Renovierungsarbeiten sind kein Problem.
Helfen Sie uns bitte weiter. Ich freue mich 
über Ihren Anruf! Ihre Maklerin vor Ort 
Kerstin Reuther Tel. 01 60 / 44 04 174521

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Tobias Kessel
Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Julia Pauli 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-265
j.pauli@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

Hier finden Sie ...
Ihr neues Zuhause.

suchen
und

finden

+++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B E I L A G E N - S E RV I C E 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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Umtauschgarantie
ohne Wenn und Aber

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Bester Fachhändler
Spanien 2020

Sie erhalten sechs Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und zwei Gläser von Schott Zwiesel gratis dazu. Sollte ein Wein ausverkauft sein, 
behalten wir uns vor, Ihnen automatisch den Folgejahrgang oder einen mindestens gleich- oder höherwertigen Wein beizufügen. Den 
aktuellen Inhalt Ihres Pakets fi nden Sie unter www.vinos.de/goldpaket. Dieses Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Preise 
verstehen sich inklusive Versand in Deutschland und MwSt. Ihr Spanien-Wein-Spezialist Nr. 1: Wein & Vinos GmbH, Knesebeckstraße 
86, 10623 Berlin, Tel. 0800 31 50 60 8 (Mo-Fr 8-18 Uhr), zertifi zierter Bio-Fachhändler (DE-ÖKO-037).

Online: vinos.de/goldpaket  Artikelnummer: 32235

6 prämierte Weine
zum Vorteilspreis

Ihr ROTWEIN GOLD PAKET beinhaltet:

47%
GEGENÜBER DEM

EINZELKAUF

SIE SPAREN

GRATIS

29,99 €
6,44 €/l

statt 54,70 €

JETZT BESTELLEN: vinos.de/goldpaket

Palador Crianza 2018   
Perfekt gereifte Crianza aus der Rioja. 15,95 €

Montgó Tempranillo 2019            
2-fach prämierter Tinto von alten Reben. 8,95 €

Camino Santo Cabernet Sauvignon 2019
Ein feinwürziger und beliebter Tropfen. 9,95 €

Castell Colindres Reserva 2017 
Kundenliebling mit reicher Aromenwelt. 6,95 €

El Macho Tinto 2019
Beerige Cuvée aus Tempranillo und Bobal. 6,95 €

Vietor y Leon Crianza 2017 
Aromatischer Wein mit feiner Holznote. 5,95 €

93
Falsta« 

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Mundus

Vini 

inkl. 0,99 € Versand

6 Flaschen +
2 Gläser

Vinos_Anzeige_Amtsblaetter_185x275_Rotwein-Paket #5-2021_ET01052021_RZ.indd   1 15.04.21   13:00
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Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten am Sonntag, 23. 
Mai - Pfingsten
Trippstadt: 10.30 Uhr zentraler Gottesdienst aller drei Gemeinden
Kollekte: Hoffnung für Osteuropa
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Kräftig wie Feuer oder 
Wind wird er dargestellt. Erfüllt vom heiligen Geist fingen die Jünger 
an zu predigen „in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 
eingab“. Pfingsten - das ist der Geburtstag der Kirche.
Kontakt: Pfrn. Astrid Grob, Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 - 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.
de
Pfrn. Astrid Grob erreichen Sie von Dienstag bis Samstag unter der 
Telefonnummer 06306-329 oder im Pfarrhaus. Außerhalb der Büro-
zeiten bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, er wird regelmäßig 
abgehört.

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zu Pfingsten
Wochenspruch: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ (Sacharja 4,6)
Pfingstsonntag, 23. Mai 2021:
9.30 Uhr Schopp
10.30 Uhr Krickenbach
Pfingstmontag, 24. Mai 2021:
10.00 Uhr Linden, mit Anmeldung
Wir bitten an Pfingstsonntag um eine Kollekte für die Spenden-
aktion „Hoffnung für Osteuropa“. An Pfingstmontag werden die 
Gnadenkonfirmand*innen Jahrgang 1950 im Gottesdienst in Linden 
geehrt. Für diesen Gottesdienst bitten wir um eine Anmeldung über 
kirche-in-kl.de oder im Pfarrbüro bis zum 21. Mai.

Die Taube als Symbol des Heiligen Geistes in der Prot. Kirche Schopp
 Foto: Wolfgang Hust
Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwochs und freitags von 9-12 Uhr ist Frau Müller telefonisch zu 
erreichen.
Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anrufbeantworter, damit ich Sie 
zurückrufen kann. Warten Sie bitte mehrere Klingelfreizeichen ab, bis 
der Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufzeichnen kann.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Internet: kirche-in-kl.de

Protestantische Kirche Landstuhl-Atzel
Die Gottesdienste der protestantischen Kirchengemeinde 
Landstuhl-Atzel finden wie gewohnt sonntags, 9.15 Uhr, in der 
Martin-Luther-Kirche Oberarnbach und um 10.30 Uhr in der Pau-
luskirche Landstuhl-Atzel statt. Am 1. und 3. Sonntag im Monat 
lädt die Gemeinde zum Gottesdienst ins Haus der Vereine Bann ein. 
Mittwochs, 14 Uhr, ist Gottesdienst in der Krankenhauskapelle des 
Nardini-Klinikums. Die jeweils gültigen Corona-Vorschriften sind ein-
zuhalten. Für alle Gemeindeglieder die nicht persönlich zum Gottes-
dienst kommen können veröffentlicht die Gemeinde die Predigt im 
Internet unter www.pauluskirche-atzel.de.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die protestantische Kirchenge-
meinde Landstuhl-Atzel eine Freizeit für Frauen im Landhotel Kar-
renberg unter der Leitung von Pfarrerin Carola Hofmann. Anfahrt ist 
am Freitag, 11. Juni, die Rückkehr nach Landstuhl findet am Sonntag, 
13. Juni statt. Das Thema lautet „Vergehen und Neubeginn“.
Das diesjährige Kinderzeltlager in Labach handelt von Afrika und 
dem schottischen Missionar David Livingstone. Es beginnt am Diens-
tag, 20. Juli, 15 Uhr, und endet am Samstag, 24. Juli, gegen 14 Uhr.
Anmeldungen für die Jugendfreizeit in Norwegen vom 15. bis 28. 
August 2021 in Kvinatun nimmt die protestantische Gemeinde ab 
sofort entgegen.
Voranmeldungen für die vom 09. bis 16. Oktober in Holland geplante 
Familienfreizeit können ebenfalls schon erfolgen. Anmeldungen 
nimmt das Pfarrerehepaar Hofmann, Tel. 06371/18353, entgegen.
Aktualisierte Informationen zu den Freizeiten und anderen Veranstal-
tungen der Protestantischen Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel sind 
auf der Homepage veröffentlicht.

Pfingstgottesdienste in Bann, Landstuhl-
Atzel und Oberarnbach

An Pfingsten, dem letzten Tag der Osterzeit, feiern die Christen auf 
der ganzen Welt das Kommen des Heiligen Geistes. Die Protestan-
tische Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel feiert das Fest am Pfingst-
samstag, 22. Mai, 18 Uhr, mit einem Abendmahlsgottesdienst im 
Haus der Vereine in Bann. Weitere Gottesdienste finden am Pfingst-
sonntag, 23. Mai, 9.15 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Oberarnbach 
und um 10.30 Uhr in der Pauluskirche Landstuhl-Atzel, jeweils mit 
Abendmahl statt. Am Pfingstmontag, 24. Mai, 10.30 Uhr, lädt die 
Gemeinde zu einem Gottesdienst auf dem Freigelände des Freizeit-
hauses Labach ein. Dieser Gottesdienst entfällt bei Regen. Die gel-
tenden Corona-Regeln sind einzuhalten.

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Freitag, 21.05.2021, Wenn Schulunterricht ist dann machen wir 
auch Konfiunterricht!
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht in Gerhardsbrunn
16:30 Uhr Konfirmandenunterricht in Obernheim
Pfingstsonntag, 23.05.2021
09:30 Uhr Gottesdienst in Obernheim (Kirche)
10:30 Uhr Gottesdienst in Mittelbrunn
Pfingstmontag, 24.05.2021
09:30 Uhr Gottesdienst in Langwieden (Kirche)
10:30 Uhr Gottesdienst in Gerhardsbrunn
Für das Trinitatisfest (30. Mai) ist ein ein Gottesdienst zum Mitneh-
men geplant. Er wird voraussichtlich in den Pfingstgottesdiensten 
verteilt und wird an den üblichen Stellen ausliegen/aushängen.
Für alle Gottesdienste gelten die entsprechenden Corona-Bestim-
mungen (Adresse und Name müssen hinterlassen werden, medizi-
nischer Mundschutz muss während des Gottesdienstes getragen 
werden, Stoffmasken genügen nicht mehr, da wir durchgehend lüf-
ten müssen, bitte warm anziehen, die Gemeinde darf leider nicht sin-
gen). Hausbesuche sind aufgrund von Corona leider nicht möglich, 
man kann aber jederzeit bei uns anrufen. Wir sind für Sie da.
Pfarrerehepaar Nolte
Kirchenstraße 12 a
66851 Mittelbrunn
06371/17246

Kirchliche Nachrichten Hauptstuhl
Liebe Gemeindeglieder,
am Freitag, dem 21. Mai, findet ab 18.30 die zweite (digitale) Sitzung 
der Bezirkssynode Homburg statt. Vorgesehen ist auch die Wahl der 
Landessynodalen. Wahlvorschläge können noch bis zum Beginn der 
Wahlen gemacht werden.
Am Pfingstsonntag, dem 23. Mai, ist Gottesdienst in Vogelbach um 
9.30 Uhr mit Pfrin. Wahl- Risser.
Am Pfingstmontag, dem 24. Mai, ist Gottesdienst um 9.30 Uhr in 
Hauptstuhl mit Pfrin. Wahl- Risser.
Am 30. Mai ist Gottesdienst in Bruchmühlbach um 9.30 Uhr mit Pfrin. 
Wahl- Risser.
In Hauptstuhl wurden am 9. Mai Tim Heinz und am 16. Mai Jayden 
Dykes von Pfr. Risser konfirmiert.
Bitte melden sie sich zum Besuch der Gottesdienste im Pfarramt an.
Beachten sie die derzeit gültigen Regeln und Bedingungen in der 
Zeit der Corona-Pandemie.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, Tel.: 06372/ 6761
mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de
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Ev. Freikirche – Calvary Chapel
Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt. Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Sonstige Mitteilungen

Hinweis zu Textveröffentlichungen 
während der Corona-Pandemie

An alle Einsender von Artikeln!
Aufgrund der immer noch akuten Lage bitten wir Sie eindringlich, 
den Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu beschränken 
und auf umfangreiche Berichterstattungen zu verzichten. Wir geben 
unser Bestes, das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch 
weiterhin sicherzustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe!
Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem eingesandten 
Umfang veröffentlicht werden. Sobald es hierbei Lockerungen gibt, 
werden wir Sie schnellstmöglich informieren!
Bleiben Sie gesund!

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. Die 
persönlichen Gespräche können unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln im Wahlkreisbüro, Ludwigstr. 2, in Landstuhl stattfin-
den. Bevorzugt kann die Sprechstunde telefonisch oder auch vor 
Ort, wenn möglich im Freien, erfolgen. Termine können gerne vorab 
unter der Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-
schaeffner.de, vereinbart werden.

Mit Anita Schäfer im Gespräch
Auch während der Corona-Pandemie bietet die CDU-Bundestags-
abgeordnete Anita Schäfer Bürgerinnen und Bürgern persönliche 
Sprechstunden an. Diese finden bis auf Weiteres telefonisch statt. 
Interessierte werden gebeten, zwecks Terminkoordination und -ver-
gabe das Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 06331 / 283529 
oder per EMail an anita.schaefer.wk@bundestag.de zu kontaktieren.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester plus -  
Andrea Rihlmann

Büro: Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
Tel.Nr.: 0631-7105 333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-
kreis.de
Gesprächstermine nach vorheriger Ver-
einbarung

Sprechstunde mit Angelika Glöckner
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Jetzt online bestellen unter 
www.LW-FLYERDRUCK.de

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88
www.LW-fl yerdruck.de

Drucken Sie Ihre 
eigenen Fussball  

EM-Planer 

Jetzt online bestellen unter 
www.LW-FLYERDRUCK.de

EM-Planer EM-Planer 

inklusive MwSt.& Versand 

 1.000 Stückfür nur150,00 €

Titel- und Rückseite mit Ihrer Werbung 
Tipps und Ergebnisse zum Eintragen
Verschiedene Designvarianten 
Alle Spiele, Orte und Termine im 
handlichen Taschenformat
Klimaneutraler Druck oder 
Druck auf Graspapier möglich

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Klimaneutraler Druck oder 
Druck auf Graspapier möglich

Auch als
Wandplaner 
erhältlich!
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Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma NORMA
Lebensmittelfilialbetrieb bei.

Autohaus Kehry
(eine Niederlassung der
AH Raiffeisen Eifel-Mosel-Saar GmbH
Lauterstr. 113
67657 Kaiserslautern
www.auto-kehry.de

Mit Vollgas ins
Berufsleben!

Leidenschaft am Automobil ist unser tägliches Geschäft. Mit
unserer breiten Markenauswahl von Renaul und Dacia sind wir
an den Standorten in Kaiserslautern, Wittlich, Trier, Bitburg,
und Merzig eine wachsende und dynamische Autohandelsgruppe.

Mit unserem Ausbildungsangebot zum 01.08.2021 zum Automobil-
kaufmann (m/w/d) bieten wir Dir einen fundierten und idealen
Einstieg ins Berufsleben. Du musst nur noch aufs Gaspedal drücken.

Warum zur Autohaus Raiffeisen Gruppe?
Du erhältst gute berufliche Perspektiven in einer wachsenden Auto-
hausgruppe als Teil der Raiffeisen Genossenschaft (RWZ). Viele
unserer Azubis werden später übernommen.
Spannende Themen und Tätigkeiten im täglichen Automobilgeschäft
stehen bei uns im Fokus. Akten sortiert und Kaffee gekocht wird wo
anders!

Bewerbungen bitte per E-Mail an Filialleiter
Herrn Udo Mayer (udo.mayer@auto-kehry.de).

Wir freuen uns auf Dich!

Wir suchen einen mitarbeiter bzw. mitarbeiterin
für den Verkauf von backwaren  

in Vollzeit oder Teilzeit. 
Wir geben auch ungelernten Bewerbern eine Chance.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Frischemarkt Karlstal · Hauptstr. 107 · 67705 Trippstadt

Telefon 0 63 06 - 99 29 90

Suchen Sie Ihren JOB  
nicht in der FERNE.  
Suchen Sie REGIONAL.
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR

IHR KOMPETENTER PARTNER
IN DER WESTPFALZ

Tel.: 06371-57656 | Am Neuen Markt 7 | 66877  Ramstein-M.

IMMOBILIEN

Mitglied im 
Immobilienverband Deutschland

www.agra-immobilien.de

Wir suchen dringend Wohnhäuser, 

Eigentumswohnungen, Grundstücke 

sowohl für Selbstnutzer 

als auch für Kapitalanleger für 

vorgemerkte Kunden.

Ristorante Bell ’Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

LIEBE GÄSTE, unsere Speisen können in den Öffnungszeiten selbst abgeholt werden.
Oder von Mittwoch bis Sonntag können Sie unseren Heimservice nutzen.

Pfingstsonntag-Menü
1.  Gang: Parmaschinken und Melone
2. Gang: Rosa gebratenes Rindersteak  
 auf Pilzen, Rucola und Parmesan 
 oder Lachssteak mit Sauce Hollandaise
3.  Gang: Frische Erdbeeren mit Pfeffersauce 
Preis pro Menü 27,50 €

Wochenendspezialtät
Spargelomelette mit Pommes  12,50 €

Große Pizza Silana mit Champignons, Artischocken und Salsiccia  9,50 €

Putengeschnetzeltes mit Champignon-Rahmsauce und Reis  16,50 €

Gemischter Fischteller mit Spaghetti  24,50 €

Erbitten Reservierung einen Tag vorher!

Pfingstmontag-Menü
1.  Gang: Vitello Tonnato,
   Kalbfleisch mit Thunfisch
2.  Gang: Lammkotelett in Rosmarinkruste,  
 Kartoffeln und Gemüse
 oder Calamari vom Grill mit Spaghetti
3.  Gang: Panna Cotta mit Aprikosen 
 und frischen Himbeeren 
Preis pro Menü 26,50 €

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360 
Unionstraße 1 

67657 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

S TA R K
IN IHRER

REGION
Heizöl kaufen ist
Vertrauenssache!

Deshalb kümmern wir 
uns um alles. Persönlich, 
freundlich, zuverlässig.

www.schusterundsohn.de

Persönlich für Sie da:

   0631.2014.463

Gartenarbeit, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten

preiswert + pünktlich + professionell
inkl. Entsorgung

Telefon 01 78 / 7 90 30 57 od. 06 31 / 74 05 97 41

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931


